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Chefchoreograf Rossa
bleibt bis 2016

Der Aufsichtsrat der The-
ater, Oper und Orchester 
GmbH Halle hat auf Vor-
schlag von OB Szanados 
den Vertrag von Ballett-
direktor und Chefchore-
ograf Ralf Rossa (Foto) 
bis zum Ende der Spiel-
zeit 2015/2016 verlŠngert. 

Damit wŸrdigte der Aufsichtsrat die hohe 
kŸnstlerische QualitŠt der Arbeit Ralf Rossas.

Ralf Rossa ist seit 1998 Ballettdirektor und 
Chefchoreograf der Oper Halle und debŸtierte 
in dieser Funktion mit der Produktion ãSchwa-
nenseeÒ. JŸngere Arbeiten in Halle sind die 
UrauffŸhrung von ãSchlafes BruderÒ, ãCinde-
rellaÒ und ãEndstation SehnsuchtÒ. 2008/2009 
brachte er ãEin SommernachtstraumÒ und 
ãPetruschka / Daphnis und ChloeÒ in neu-
en Choreogra!en auf die hallesche BŸhne.

Info-Veranstaltung
zum MŸhlwegviertel

Das Planungs- und Baudezernat lŠdt alle 
interessierten EigentŸmer und Einwohner 
am Mittwoch, dem 1. Februar, 18 Uhr, zur 
Informationsveranstaltung Ÿber die Erhal-
tungssatzung MŸhlwegviertel in die Aula 
der Sekundarschule ãJohann Christian ReilÒ, 
Ernst-Schneller-Stra§e 1 ein. Hintergrund 
ist das Bestreben der Verwaltung ein Be-
schluss des Stadtrates zur Erarbeitung ei-
ner Erhaltungssatzung nach ¤ 172 (1) Satz 1 
Nr. 1 BauGB umzusetzen, um ortsbildprŠ-
gende GebŠude und Anlagen im Wohnge-
biet rechtlich verbindlich zu schŸtzen. Ne-
ben der Darstellung des Geltungsbereiches 
sollen insbesondere EigentŸmer Ÿber die 
Ziele und Konsequenzen einer kŸnftigen 
Satzung informiert werden.

2011 Besucher-Rekord
im HŠndel-Haus

Rekord: Im vergangenen Jahr besuchten 
Ÿber 35 000 Menschen aus aller Welt das 
HŠndel-Haus. Die GŠste kamen unter an-
derem aus Holland, Schweden, den USA, 
Kanada, Taiwan und Australien. Unter ih-
nen auch der armenische Botschafter, der 
die Dauerausstellung ãHŠndel Ð Der Euro-
pŠerÒ sowie die Historische Musikinstru-
mentensammlung besichtigte. Auch Braut-
paare nutzen das einmalige Ambiente des 
Hauses fŸr den schšnsten Tag des Lebens. 
Im letzten Jahr gaben sich 45 Paare in den 
historischen RŠumen des HŠndel-Hauses 
das ãJa-WortÒ. Das sind 15 Paare mehr 
als 2010. Ihre Zahl dŸrfte in diesem Jahr 
weiter steigen. Denn seit 2012 werden die 
Paare in einem neuen Ambiente des Re-
naissance-Raumes getraut.

Stadtbibliothek verleiht
mehr Medien als je zuvor
Die Stadtbiblithek hat trotz Schlie§zeiten 
wegen Bauarbeiten einen neuen Rekord 
erzielt. Im vergangenen Jahr wurden 1,3 
Mio. Entleihungen registriert. Rund 350 
000 Menschen besuchten die Bibliotheken, 
in denen 451 Veranstaltungen stattfanden. 
Das Kultusministerium verlieh der Stadt-
bibliothek das QualitŠtssiegel Stufe 1 fŸr 
guten Service und Kundenzufriedenheit.

Info-Veranstaltung zu 
Stra§enbau in Halle-Ost

Das Dezernat Planen und Bauen lŠdt am 
Dienstag, dem 31. Januar, 18 Uhr, in den 
Gro§en Saal des Stadthauses zu einer Infor-
mationsveranstaltung Ÿber den Beginn der 
Bauma§nahmen in der Grenzstra§e, Reide-
burger Stra§e, VerlŠngerten Apoldaer Stra-
§e und Am KlŠrwerk im Februar 2012 ein. 
Informiert wird Ÿber das Gesamtvorhaben, 
den Bauablauf und die VerkehrsfŸhrung. 
Desweiteren besteht die Mšglichkeit im An-
schlu§ an den Vortrag Einzelfragen zu stellen.

In der Grenzstra§e, der Reideburger Stra-
§e, der VerlŠngerten Apoldaer Stra§e und 
der Stra§e Am KlŠrwerk werden die Ka-
nalisation und die Trinkwasserversorgung 
erneuert. Anschlie§end werden die Stra-
§en mit asphaltierten Fahrbahnen und Geh-
wegen ãgrundhaftÒ, also einschlie§lich des 
Unterbaus neu hergestellt. Auch die Stra-
§enbeleuchtung wird Ÿberwiegend erneu-
ert. In der Reideburger Stra§e, der VerlŠn-
gerten Apoldaer Stra§e und im nšrdlichen 
Abschnitt der Grenzstra§e werden erstmalig 
auch Stra§enbŠume gep"anzt. Gebaut wer-
den soll von Februar bis Dezember 2012. 
Der Verkehr muss Ÿber die gesamte Bau-
zeit aufrecht erhalten werden. Deshalb wird 
Ÿberwiegend halbseitig gebaut. Dabei wird 
eine Verkehrsregelung mit Einbahnstra§en 
eingerichtet. In einigen Bereichen, z.B. Am 
KlŠrwerk, ist auch ein Zweirichtungsver-
kehr vorgesehen.

Eintauchen in die Welt
des Gottfried W. Leibniz
ãForschen, reisen, entdecken. Lebenswelten 
in den Archiven der Leibniz-GemeinschaftÒ 
hei§t der Buchband, der am morgigen Don-
nerstag, dem 19. Januar als Buchpremiere 
im Saal des Stadtmuseums, Gro§e MŠrker-
stra§e 10 prŠsentiert wird. Das Buch erzŠhlt 
heitere und tragische, kuriose und lehrreiche 
Geschichten aus sechs ãLebensweltenÒ: Na-
tur, Technik, Bildung, Weltenbeherrschung, 
Fremde Welten sowie Reisewelten. Die Buch-
vorstellung reiht sich ein in das Jahr der Wis-
senschaften, denen sich die Stadt in den nŠch-
sten 12 Monaten besonders widmet.

ãDie PrŠsentation des Bandes im Chri-
stian-Wolff-Haus kšnnte passender nicht sein. 
Der Mathematiker und Philosoph Christian 
Wolff (1679-1754) lebte und arbeitete in sei-
ner zweiten hallischen Phase im BŸrgerhaus 
in der Gro§en MŠrkerstra§e 10. Ihm wird 
neben seinen Leistungen auf dem Gebiet des 
Rationalismus und des Naturrechts, u.a. die 
Systematisierung der Lehren von Gottfried 
Wilhelm Leibniz (1664-1716) zugeschrieben. 
Beide Gelehrte standen in regem wissen-
schaftlichem AustauschÒ, erlŠutert der komm. 
Leiter der halleschen Museen, Ralf Jacob.

Siehe auch Museumsserie Seite 2

Anfang Januar besuchten MŠdchen und Jungen der Katholischen Pfarrei Halle-Nord unterstŸtzt von der evangelischen Paulusgemeinde als Sternsin-
ger verkleidet das Rathaus und baten unter dem Leitwort ãKlopft an TŸren, pocht auf Rechte!Ò um Spenden fŸr notleidende Kinder in aller Welt. Sie 
brachten das Kreidezeichen ã20*C+M+B*12Ò (Christus mansionem benedicat Ð Christus segne dieses Haus) an die TŸren der Dienstzimmer. BŸr-
germeister Egbert Geier (M.) und Beigeordneter Wolfram Neumann lie§en es in den SpendenbŸchsen klingeln.        Foto: Thomas Ziegler 

Sternsinger freuen sich über spendenfreudige Rathaus-Mitarbeiter

Halle rechnet neu Ð Doppik macht 
Finanzhaushalt besser darstellbar

Stadtverwaltung stellt Budgetwesen auf System der doppelten BuchfŸhrung um

Ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg 
zu einer modernen, noch bŸrger- und leis-
tungsorientierteren Verwaltung ist erreicht: 
Die Stadt Halle (Saale) nutzt seit Januar das 
ãNeue Kommunale Haushalts- und Rech-
nungswesenÒ (NKHR) Ð die Doppik. 

ãDurch das neue Verfahren besteht unter 
anderem nun die Mšglichkeit, die gesamte 
Vermšgenslage unserer Stadt, die vollstŠn-
dige Abbildung des Ressourcenaufkom-
mens und -verbrauches darzustellen. †ber-
dies kšnnen nun wirkungsvolle Steuerungs-
instrumente fŸr die Verwaltungsspitze und 
die politischen Entscheider zum Einsatz ge-
bracht werdenÒ, erlŠutert BŸrgermeister und 
Finanzdezernent Egbert Geier. 

Im Zuge der Umstellung von der so ge-
nannten kameralistischen HaushaltsfŸhrung 
auf das doppische Budgetmanagement muss-
ten všllig neue Prozesse im Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungswesen konzipiert und 
organisatorisch umgesetzt werden. So war 
es wichtig, neue Richtlinien zu erarbeiten 
und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung zu 
schulen und einzuweisen. 

Auch aus IT-Sicht stand die Stadt vor ei-
ner schwierigen Aufgabe: Riesige Daten-

mengen mussten aus dem Altsystem in das 
neue Datenverarbeitungssystem Ÿbernom-
men und umgeschlŸsselt werden. Zahlreiche 
Programme zur UnterstŸtzung der verschie-
denartigen Dienstleistungen der Verwaltung 
fŸr BŸrger und Unternehmen mussten Ÿber 
komplizierte technische Schnittstellen neu 
angebunden werden. 

BM Egbert Geier: Wir kšnnen 
nun unser Ressourchenauf-
kommen und unseren Ver-
brauch vollstŠndig abbilden.

Die Haushaltsplanung fŸr das Jahr 2012 
hat dabei bereits zeitlich vorgelagert im ver-
gangenen Sommer im neuen System begon-
nen. Alle anderen Prozesse, insbesondere 
die Buchhaltung, wurden nun zum Jahres-
wechsel 2011/2012 umgestellt. Um dieses 
umfangreiche Projekt zu stemmen, arbei-
tete ein Team aus Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung einerseits und fachlichen IT-
Spezialisten der IT-Consult Halle GmbH 
(100prozentige Tochter der Stadtwerke Hal-
le) andererseits seit mehreren Jahren inten-
siv zusammen. 

Noch ist das Vorhaben nicht vollstŠndig 
abgeschlossen. ãNun muss die Praxis zei-
gen, wie die Mitarbeiter mit dem Gelernten 
umgehen kšnnen, wie neue Werkzeuge an-
forderungsgerecht eingesetzt und Informa-
tionen zur Steuerung der Prozesse genutzt 
werden. Nun schlie§t sich nachgelagert, im 
Laufe dieses Jahres, noch die Erstellung 
der Eršffnungsbilanz zum 1. Janaur 2012 
an. Erst im kommenden Jahr wird der erste 
doppische Jahresabschluss fŸr das Jahr 2012 
erstellt. Und erst dann kann das gesamte 
Vorhaben ,EinfŸhrung der Doppik in der 
Stadt HalleÔ als abgeschlossen geltenÒ, so 
BŸrgermeister Egbert Geier, der als strate-
gischer Gesamt-Projektleiter agiert.

Grundlage der Umstellung bildet das ãGe-
setz zur EinfŸhrung des Neuen Kommunalen 
Haushalts- und Rechnungswesens fŸr die 
Kommunen des Landes Sachsen-AnhaltÒ. 
Wie in anderen BundeslŠndern auch, haben 
Kommunen spŠtestens ab dem Haushalts-
jahr 2013 ihre GeschŠftsvorfŠlle nach dem 
System der doppelten BuchfŸhrung zu er-
fassen und eine Eršffnungsbilanz aufzustel-
len. Die Stadt Halle ist somit gleichauf mit 
zahlreichen anderen deutschen Gro§stŠdten.

Jazz-Frauen lassenÔs in der Saalestadt wieder vibrieren
Siebente Außage des Musik-Festivals startet am 4. Februar / Neu: JazzÞlmnacht und Sessions

Das 7. Festival ãWomen in JazzÒ lŠsst Hal-
le vom 4. bis 12. Februar 2012 wieder zu 
einem Zentrum des Internationalen Frauen-
jazz werden. Das Festival prŠsentiert dies Mal 
KŸnstlerinnen aus verschiedenen Regionen der 
Welt. An fŸnf Konzertabenden in der Oper 
und in der Konzerthalle Ulrichskirche spie-
len Jazzmusikerinnen aus dem Nahen Osten, 
SŸd- und Nordamerika und Europa. WŠh-
rend sich unter dem Titel ãJazz from EastÒ 
am ersten Konzerttag Jazzprojekte aus der 
TŸrkei und Israel vorstellen, steht ein weiterer 
Tag unter dem Titel ãDeutsch-Amerikanische 
BegegnungenÒ und prŠsentiert Formationen, 
die sich speziell fŸr diesen Konzerttag aus 
amerikanischen und deutschen Jazzmusike-
rinnen zusammensetzen. Weitere KŸnstle-
rinnen kommen aus Brasilien, sowie tradi-

tionell aus Skandinavien und Deutschland. 
Neben Olivia Trummer, ist Deutschland mit 
den Jazzecho Ð PreistrŠgerinnen Lyambiko 
und Angelika Niescier vertreten. 

Insgesamt wird das Festival 19 Veranstal-
tungen anbieten. Neu im Festivalprogramm 
ist eine Jazz!lmnacht (Kino Lux) und zwei 
Sessionabende. Jazzlounge, Opening - Kon-
zert im Objekt, Jazzlunch im Maritim, so-
wie verschiedene Ausstellungen ergŠnzen das 
Programm. Der Cityjazz wird das 7. Festi-
val ãWomen in JazzÒ in diesem Jahr am 4. 
Februar 2012 eršffnen.

Die Stadt Halle (Saale) ist ideeller Mit-
veranstalter des Festivals, das durch etwa 20 
Unternehmen aus der regionalen Wirtschaft 
unterstŸtzt wird.

Mehr: www.womeninjazz.de
Die israelische Jazz-SŠngerin Julia Feldman ist am 8. 
Februar in der Oper zu erleben.        Foto: privat

Dagmar Szabados emp!ng jetzt den seit Au-
gust 2011 amtierenden US-Generalkonsul 
fŸr Sachsen, Sachsen-Anhalt und ThŸringen, 
Mark J. Powell, zum Antrittsbesuch im Rat-
haus. Die OberbŸrgermeisterin Ÿberreichte 
u.a. das Buch ãFaszination HalleÒ. Im Vier-
Augen-GesprŠch lobte die OB die guten Kon-
takte zum Generalkonsulat, berichtete Ÿber 
Halles neue Partnerschaftsbeziehungen zur 
US-Stadt Savannah und lud Powell, der u.a. 
das Denkmal der Timberwšlfe besuchte, zu 
den HŠndel-Festspielen ein. Sie verwies auf 
die halleschen Wurzeln wichtiger Amerika-
ner wie zum Beispiel Heinrich M. MŸhlen-
berg. Deshalb sprach Szabados dem Gene-
ralkonsul auch eine Einladung zum Besuch 
der Franckeschen Stiftungen aus.
     Foto: Thomas Ziegler  

US-Generalkonsul bei OB
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Eiserne Hochzeit
 
Auf 65 gemeinsame Ehejahre blicken Ger-
hard und Ilse Menzel am 1. Februar.

Diamantene Hochzeit
Das 60. EhejubilŠum begehen Wolfgang und 
Hildegard Theinhardt am 19. Januar, Joach-
im und Gundula Darmochwal am 22. Januar, 
Joachim und Ruth Geißler, Gerhard und Erna 
Meinhardt, Horst und Brigitte Teuscher am 
26. Januar, Erich und Ingeborg Dierl, Horst 
und Inge Hübscher, Ernst und Dora Klaus-
nitzer am 2. Februar, Ilse und Herbert Rzep-
ka am 5. Februar.

Geburtstage
 
Auf 100 Lebensjahre blicken Johanna Keß-
ler am 20. Januar und Gerhard Michalski am 
26. Januar.
95. Geburtstag feiern Margarte Rauh am 19. 
Januar, Elsa Baatzsch am 23. Januar, Elfriede 
Haring am 26. Januar, Gertrud Herda am 30. 
Januar, Berta Zottl am 3. Februar, Helene Ra-
tay am 4. Februar.
Das 90. Lebensjahr vollenden Irmgard Niero-
ba und Annemarie Peisker am 19. Januar, Ur-
sula Mitsching am 20. Januar, Bernhard Beck 
und Gertrud Reiher am 21. Januar, Elfriede 
Götze und Irmgard Heinrich am 22. Januar, 
Ursula Bieler und Käthe Oemisch am 23. Ja-
nuar, Johanna Hamann und Elsa Merker am 
24. Januar, Elfriede Heinig am 25. Januar, Ruth 
Müller und Ilse Scherl am 27. Januar, Gertrud 
Möller am 28. Januar, Lisa Eckert und Franz 
Guschl am 29. Januar, Kurt Kitzing, Wally 
Putze am 1. Februar, Charlotte Becker, Anni 
Gronstich, Emilie Kösling, Paul Motzek am 2. 
Februar, Lydia Schumann am 3. Februar, Jo-
hanna Burich, Käthe Friedrich, Maria Ha-
cker am 6. Februar, Helga Hentschel am 7. Fe-
bruar, Lilli Kürbis, Hildegard Sonntag am 8. 
Februar.
Allen Jubilaren übermittelt die Stadt herz-
liche Glückwünsche.

DIE STADT GRATULIERT
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* Das Stadtmusuem, Gro§e MŠrkerstra§e 10, lŠdt 
am Montag, dem 30. Januar, 19.30 Uhr, zu einem 
moderierten GesprŠch Ÿber den Philosophen Ale-
xander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) ein, der 
in Halle lehrte. * Der Bundesbeauftragte der Stasi-
Unterlagenbehšrde, Roland Jahn, ist am Donners-
tag, dem 26. Januar, 19 Uhr, Gast einer Diskussi-
on im Stadthaus. Motto: ãMeine Akte gehšrt mirÒ. 
* Der Leipziger Hšhenbergsteiger Dr. Olaf Rieck 
zeigt am Sonntag, dem 29. Januar, 17 Uhr, im Mit-
teldeutsches Medienzentrum, Mansfelder Str. 56, 
eine Dia-Show Ÿber seine Expedition auf den rie-
sigen Granitturm des Cerro FitzRoy.  

KURZ & AKTUELL

Eine herzliche Gratulation der OB geht an den Alt-
rektor (2006 bis 2010) der Martin-Luther-Universi-
tŠt Halle-Wittenberg Prof. Wulf Diepenbrock, der 
am 4. Januar seinen 65. Geburtstag feierte. AnlŠss-
lich des Geburtstages !ndet am morgiegn Donners-
tag, 19. Januar, 11 Uhr, im LšwengebŠude eine Fei-
erstunde statt.

DIE OB GRATULIERT

KŸnstlerisches Band zwischen Wroclaw und Halle
Amtsblatt-Serie: Museale Sachzeugen im Blick, Teil 11: Eine Porträtbüste von Christian Wolff 

Seit etwa einem Jahr besitzt das Stadtmuseum 
Halle eine PortrŠtbŸste des Philosophen und 
BegrŸnders der deutschen AufklŠrung  Chri-
stian Wolff. Ihre Anfertigung kam auf un-
gewšhnliche Weise zustande und stellt eine 
interessante Verbindung zwischen dem Ge-
burtsort Wolffs und seiner langjŠhrigen Wir-
kungsstŠtte Halle her.

Christian Wolff wurde vor 333 Jahren, am 
24. Januar 1679, im schlesischen Breslau (heu-
te Wroc"aw) geboren. Schon in der Schulzeit 
konzentrierte sich seine Wissbegier auf die 
Gebiete der Philosophie und der Mathema-
tik. Nach dem Studium wirkte Wolff an der 
Leipziger UniversitŠt, wandte neue Lehrme-
thoden an und erlangte durch wissenschaft-
liche Arbeiten die LehrbefŠhigung im uni-
versitŠren Bereich. Dies und die FŸrsprache 
des berŸhmten Gelehrten Gottfried Wilhelm 
Leibniz verschaffte dem 27jŠhrigen Wolff die 
Berufung auf eine Professur fŸr Mathematik  
an der halleschen Friedrichs-UniversitŠt. 

Halle und seine UniversitŠt wurden zum 
Lebensmittelpunkt Wolffs, dessen wissen-
schaftliches Ansehen als Lehrer von hier ih-
ren Ausgang nahmen. Das drŸckte sich u.a. in 
der Mitgliedschaft zahlreicher wissenschaft-
licher Akademien (London, Paris, Peters-
burg) aus. Im Jahre 1723 verlie§ Wolff unter 

Androhung des Stran-
ges auf Befehl Kšnig 
Friedrich Wilhelms I. 
die Stadt Halle, was 
gro§es Aufsehen er-
regte. 

Die Werke Chri-
stian Wolffs beein-
druckten den preu-
§ischen Kronprinzen 
Friedrich sehr. Er be-
zeichnet ihn in einem 
Brief an Voltaire als 
einen der ãberŸhmtes-
ten Philosophen unserer TageÒ. Deshalb hol-
te er ihn im Jahre 1740 nach seinem Macht-
antritt als Kšnig Friedrich II. ins preu§ische 
Halle zurŸck. Bis zu seinem Tod 1754 lehrte 
und wohnte Christian Wolff im Haus Gro§e 
MŠrkerstra§e 10, das heute als Teil des Stadt-
museums seinen Namen trŠgt. 

Die im Kaminzimmer des Christian-Wolff-
Hauses aufgestellte BŸste Christian Wolffs, 
be!ndet sich als Original im Wroc"awer Rat-
haus. Seit 1997 werden dort berŸhmte Persšn-
lichkeiten der Wroc"awer (Breslauer) Stadtge-
schichte als BŸsten aus schlesischem Marmor 
prŠsentiert. Zur Sammlung gehšren Ÿber 20 
Personen deutscher und polnischer Nationali-

tŠt u. a. Adolph von Menzel, Gerhard Haupt-
mann und der TheatergrŸnder Henryk Toma-
szewski. 

Vor etwa zwei Jahren wurde eine Marmor-
bŸste fŸr Christian Wolff gestiftet und durch 
den Bildhauer Tomasz Rodzinski angefer-
tigt. Diese Nachricht erreichte auch Wolfgang 
Kupke vom Stammtisch ehemaliger Breslauer 
in Halle. Es reifte dort der Gedanke, eine sol-
ch reprŠsentative BŸste des Philosophen auch 
in Halle aufzustellen. Rodzinski fertigte da-
raufhin einen Abguss der BŸste in Stuckgips. 
Zu den Partnern, die die !nanziellen Mittel 
beisteuerten, gehšrte der ãVerein der Freunde 
und Fšrderer des Stadtmuseums HalleÒ.

Im Zuge der Ausstellungen zum 300. Ge-
burtstag Friedrich des Gro§en geht die BŸ-
ste Wolffs als Leihgabe an das Branden-
burg-Preu§en-Museum fŸr die Sonderschau 
ãFriedrich der Gro§e als praktischer AufklŠ-
rerÒ. Danach !ndet sie ihren Platz in der neu-
en Dauerausstellung zum 18. Jahrhundert im 
Christian-Wolff-Haus, die im Rahmen der 
Landesinitiative ãSachsen-Anhalt und das 18. 
JahrhundertÒ am 6. Juni 2012 eršffnet wird.

Amtsblatt und Stadtmuseum stellen aus des-
sen Bestand museale Sachzeugen mit Lokalkolo-
rit und kulturgeschichtlichem Hintergrund in der 
Serie vor.

Die Wolff-BŸste.

1000-Jahre Halle 1961 Ð
Buch erschienen

In der Reihe 
ãMitteldeut-
sche kultur-
histor ische 
HefteÒ des 
Ha senve r-
lages ist jetzt 
der Band 24, 
ã1000 Jahre 
Halle - 1961Ò 
Ð eine kleine 
Abrechnung 
mit einem 
gro§en Irr-
tumÒ er-
schienen (Foto). Simone Trieder behandelt 
darin die Ereignisse im Zusammenhang 
mit der 1000-Jahr-Feier der Stadt. Die SED 
nahm das JubilŠum zum Anlass den ãSieg 
des SozialismusÒ zu demonstrieren. Das 
Volk vergnŸgte sich eher beim historischen 
Festumzug. Das Buch zeigt anhand vieler 
Fotos (Auswahl Werner Schšnfeld) die Opu-
lenz des Umzuges. Die OB bedankt sich bei 
den Autoren und wŸrdigt die gesamte Reihe 
des Verlages als wertvollen Beitrag zur Do-
kumentation der Stadtgeschichte.

ã1000 Jahre Halle - 1961 Ð eine kleine Ab-
rechnung mit einem gro§en IrrtumÒ, 112 Sei-
te, 13.80 Euro.  

Bauabschluss verschiebt sich
Unplanmäßige „Funde“ stören Arbeiten in Beesener Straße

Der Abschluss der umfangreichen Bauar-
beiten in der Beesener Stra§e verschiebt 
sich. Die verspŠtete Fertigstellung gegen-
Ÿber der ursprŸnglichen Terminplanung 
(Bauende November 2011) ist vor allem 
auf Funde von alten Leitungen im Bau-
grund zurŸckzufŸhren, die nicht in den Be-
standsplŠnen verzeichnet waren. So wur-
den u.a. eine Asbestleitung gefunden, deren 
EigentŸmer nicht ermittelt werden konnte. 
Weitere Leitungsfunde unterschiedlicher 
Versorgungsunternehmen verzšgern den 
Bauablauf Ð einschlie§lich Stra§en- und 
Gleisbau Ð zusŠtzlich. 

Die Gehwege auf der Ostseite des 3. Bau-
abschnittes (Bugenhagen Str. bis 150 m in 

die Elsa-BrŠndstršm-Str. hinein) sollen Ð 
wenn keine starken Fršste und SchneefŠlle 
behindern Ð im Februar fertiggestellt sein. 

Das derzeit abgesperrte Baufeld im 
Knoten Hutten- /Elsa-BrŠndstršm-/Bee-
sener Stra§e bleibt so lange fŸr den šf-
fentlichen Individualverkehr gesperrt, bis 
die dortigen Bauleistungen abgeschlossen 
sind. In diesem Bereich sind noch umfang-
reiche Material und BaugerŠtebewegungen 
erforderlich. Im 2. Bauabschnitt zwischen 
Bugenhagen- und Ernst-Eckstein-Stra§e 
beginnen die Arbeiten Anfang MŠrz mit 
Leistungen der Versorgungsunternehmen. 
Dort sollen die Arbeiten noch in diesem 
Jahr komplett abgeschlossen werden.

Kein Anstieg der Zahl freilebender Katzen Ð keine Katzensteuer
In der Stadt Halle (Saale) ist nach EinschŠt-
zung der Verwaltung kein Anstieg der Zahl 
freilebender Katzen festzustellen. Die Ver-
waltung wird keine Katzensteuer einfŸh-
ren, weil sie befŸrchtet, dass infolge einer 
Steuererhebung zunehmend Katzen ausge-
setzt und die Katzenpopulation damit ra-

sant ansteigt. €hnlich verhŠlt es sich mit ei-
ner mšglichen Kastrationsp#icht fŸr Kat-
zen, die rechtlich nicht durchsetzbar wŠre. 
ãDa in der Stadt Halle (Saale) derzeit kei-
ne šffentliche und abstrakte Gefahr durch 
eine ausufernde Katzenpopulation besteht, 
existiert kein Regelungsbedarf fŸr eine €n-

derung der GefahrenabwehrverordnungÒ, so 
der zustŠndige Beigeordnete Dr. Bernd Wie-
gand. Die Verwaltung geht davon aus, dass 
eine Beobachtung der Populationsdichte 
durch statistische Erhebungen an betreuten 
Katzenfutterstellen frŸhzeitig Alarmsignale 
fŸr einen Populationsanstieg liefern kann.

Umweltamt sucht
Fotos fŸr Kalender

Das Umweltamt der Stadt Halle (Saale) 
sucht fŸr den Umweltkalender 2013 fo-
tografische Zeitzeugen der Vergangen-
heit. Die Fotos sollen den vernachlŠssi-
gten Umweltschutz in DDR-Zeiten im 
Stadtgebiet zeigen. Gesucht werden Bil-
der von wilden Ablagerungen von MŸll in 
Landschafts(schutz)gebieten, augenschein-
liche Verschmutzungen der Saale oder der 
Luft, Tagebaulandschaften und anderwei-
tige UmweltsŸnden. Den auf den ausge-
wŠhlten Fotos abgebildeten Orten werden 
Abbildungen aus der Gegenwart gegenŸ-
bergestellt. Wer helfen kann, meldet sich 
bitte unter: Tel.: 221-46 58 oder per E-
Mail an umweltamt@halle.de.

Investieren und Engagieren 
Paul-Riebeck-Stiftung zieht erfolgreiche Bilanz 2011 und hat auch 2012 viel vor

ãWir haben 2011 viel bewegt. Finanziell 
und projektbezogenÒ, bilanzierte Riebeck-
Stiftungs-Vorstand Andreas Fritschek mit 
Blick auf das zurŸckliegende Jahr. Im Mit-
telpunkt aller AktivitŠten standen 2011 die 
kontinuierlichen Umgestaltungssarbeiten 
der Altenpflegeheime Akazienhof und 
Riebeckpark. Rund 1,8 Mio. Euro wur-
den investiert. 2012 werden die Bauma§-
nahmen in beiden HŠusern abgeschlossen. 
Bis dahin nimmt die Stiftung nochmals 
885 000 Euro in die Hand. Zu den grš§ten 
Projekte gehšrte auch der Bau der Kita, die 
im Juni eršffnet wurde.

Gemeinsam mit der Freiwilligen-Agen-
tur Halle-Saalkreis und dem Bauverein 
Halle & Leuna eG plant die Stiftung ge-
zielt den Aufbau eines Netzwerkes fŸr 
bŸrgerschaftliches Engagement in der 
sŸdlichen Innenstadt. Insbesondere Šltere 
Menschen sollen dabei in Projekte einbe-
zogen werden. Ein Quartiermanager wird 
vor Ort Ÿber Angebote informieren, die-
se vermitteln, interessier-
te BŸrger bei der Durch-
fŸhrung eigener Ideen 
unterstŸtzen sowie stadt-
teilbezogene Bedarfe und 
Engagements verknŸp-
fen. Geplant ist beispiels-
weise, einen Seniorenbe-
suchsdienst oder einen 
mobilen BŸcherdienst ins 
Leben zu rufen.

Einen sicht- und erleb-
baren Beitrag rund um 
das Thema ãAlt werdenÒ zu leisten und 
ihm in Halle (Saale) einen entsprechenden 
Raum zu verleihen, ist erklŠrter Wille der 
Paul-Riebeck-Stiftung im ãEuropŠischen 

Jahr des aktiven Alterns und der Solida-
ritŠt zwischen den Generationen 2012Ò. 
Gemeinsam mit Partnern wie beispiels-

weise der Stadt Halle, der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
oder dem Uniklinikum Hal-
le plant die Stiftung deshalb 
ãHallesche AktionstageÒ un-
ter dem Motto ãAlter.nativeÒ. 
Verschiedene Projekte und 
AktivitŠten, die ins gesamte 
Stadtgebiet ausstrahlen, sol-
len dabei die Auseinander-
setzung mit dem €lterwer-
den anregen und fŸr ein ak-
tives Altern werben. Damit 

korrespondieren die Aktionstage mit dem 
Anliegen der Leopoldina-Fotoausstellung 
ãNeue Bilder vom Alter(n)Ò, die zur Er-
šffnung des Leopoldina-HauptgebŠudes 

gezeigt wird und ein kleiner Bestandteil 
der Halleschen Aktionstage ãAlter.nativeÒ 
sein wird. Geplant sind die Aktionen im 
Zeitraum vom 20. Juni bis 20. Juli 2012.

Durchaus beeindruckend in seiner Architektur und Anlage prŠsentiert sich heute dass 
HauptgebŠude der Paul-Riebeck-Stiftung in der Kantstra§e.          Foto: Thomas Ziegler

Vorstand Fritzschek: 
Wir haben viel be-
wegt. Finanziell und 
projektbezogen.

*
OB Szabados: Ich 
bedanke mich bei 
Andreas Fritzschek 
und seinem Team 
für die engagierte, 
langjährige Arbeit. 

HINTERGRUND

Im Jahr 1893 wurde die Paul-Riebeck-Stif-
tung gemŠ§ des Testaments des Stifters als 
gemeinnŸtzige Anstaltsstiftung gegrŸndet. 
Die Arbeit der gemeinnŸtzigen und kommu-
nalen Stiftung bŸrgerlichen Rechts, ist heute 
sowohl davon geprŠgt, Hilfe suchende Men-
schen in allen Belangen zu unterstŸtzen, als 
auch das Stiftungsvermšgen zu wahren und 
die Stiftung zu entwickeln. Stiftung und 
Stiftungsverwaltung leitet der Vorstand, An-
dreas Fritschek, im Auftrag des Stiftungs-
rates. Stiftungsratsvorsitzende ist OB Dag-
mar Szabados.

Aktuelle Themen Ð
die Fakten dazu

Mitarbeiterzuschnitt der Dezernate 

Seit Jahren wird in der Stadt Halle die 
Verwaltungsarbeit effektiviert. Dies 
kann auch an der sinkenden Mitarbei-
terzahl gemessen werden. Arbeiteten 
zum 30. 04. 2007 in der Kernverwal-
tung und den Eigenbetrieben Kita, 
ZGM und EfA 3.973 Beschäftigte 
(ohne Praktikanten, BeschŠftigte in der 
Freistellungsphase der Altersteilzeit 
und Auszubildende), so sind es zum 
Stichtag 31. 12. 2011 3.335 Beschäf-
tigte (ohne Praktikanten, BeschŠftigte 
in der Freistellungsphase der Alters-
teilzeit und Auszubildende). Dabei 
gliedert sich die Mitarbeiterzahl (MA) 
2011 fŸr die Kernverwaltung wie folgt:

OB-Bereich:  66 MA,
Dezernat I (BM Geier): 293 MA,
Dezernat II (Bg. StŠglin): 480 MA,
Dezernat III (Bg. Wiegand): 626 MA,
Dezernat IV (Bg. Kogge): 651 MA,
Dezernat V (Bg. Neumann): 244 MA.
†ber diese 2360 Mitarbeiter hinaus 
werden in den drei Eigenbetrieben wei-
tere 975 Mitarbeiter beschŠftigt.

Kulturfinanzierung
Halle und Leipzig unterscheiden sich 
bei der Kultur!nanzierung durch die 
entsprechenden gesetzlichen Lan-
desmodalitŠten. Halle muss trotz der 
HaushaltszwŠnge alle kulturellen Be-
reiche fast vollstŠndig selbst !nanzie-
ren, obwohl die Stadt als Oberzentrum 
weit in die Region ausstrahlt. Jedes 
Jahr schlŠgt die stŠdtische Kulturin-
frastruktur mit mehr als 50 Mio. Euro 
zu Buche. Davon #ie§en allein ca. 33 
Mio. Euro in die Theater, die Oper und 
die Staatskapelle, wobei der Anteil 
des Landes bei 12 Mio. Euro liegt. Im 
Vergleich dazu pro!tiert Leipzig vom 
Stadtkultur nutzenden Umland auf 
Grund eines innovativen Kulturraum-
modells. Die Landkreise Leipzig und 
Nordsachsen haben sich zum Zweck-
verband ãKulturraum Leipziger LandÒ 
zusammengeschlossen, um gemeinsam 
mit dem Freistaat regionale Kulturein-
richtungen zu !nanzieren. Zudem hat 
das Land Sachsen schon in den Neun-
zigern durch Eingemeindungen die 
Basis geschaffen, dass Leipzig durch 
Zugewinn an Einwohnern und Steuern 
zahlende Unternehmen, seinen Auf-
gaben als Oberzentrum durch hšhere 
FAG (Finanzausgleichsgesetz)-Zah-
lungen und reichlicheren Gewerbesteu-
ereinnahmen gerecht werden kann. 
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Der alte Haushalt wurde nicht ge-
nehmigt und der neue Haushalt 
verspricht für das Jahr 2012 nichts 
Gutes. So wurden wir mit der Ein-
reichung eines - nicht ganz vollstän-
digen - Haushaltes sofort mit einer 
Streichliste konfrontiert, die wohl 
viele Wahlversprechen der letz-
ten Kommunalwahl in Schall und 
Rauch verwandeln wird. 

Schlimmer noch, es wird diejeni-
gen betreffen, die wenig Kraft ha-
ben oder gar zu klein sind sich zu 
wehren. So soll der Zuschuss im Ki-
ta-Bereich um ca. 3,4 Mio. Euro ge-
senkt werden, während gleichzeitig 
die Bundesregierung ein Programm 
für Bildung und Teilhabe in Millio-
nenhöhe beschlossen hat, dass ein-
zig und allein dazu diene, die Ur-
sachen von Fehlentwicklungen im 
Vorschulalter und im Schulalter 
rechtzeitig zu beheben. Im Sport 
werden Kürzungen in Höhe von ei-
ner halben Millionen Euro vorge-
schlagen, obwohl in den letzten Jah-
ren gerade in diesem Bereich die 
beschlossenen Fördermittel nur teil-
weise zur Auszahlung kamen. Doch 
was nutzt es, wenn bedürftige Kin-
der zwar Sportvereine kostenlos nut-
zen können, aber keine ehrenamtlich 

engagierten Trainer mehr zur Ver-
fügung stehen. Den Jugendhilfebe-
reich betrifft es ebenso wie die För-
derung der Wohlfahrtsp!ege. Hier 
sollen insgesamt 1,45 Mio. Euro ge-
kürzt werden. Diese Kürzungsvor-
schläge betreffen Maßnahmen im 
freiwilligen, vorsorgenden Bereich, 
die den p!ichtigen Leistungsbereich 
der Jugendhilfe und Wohlfahrts-
p!ege in seinen jetzt schon hohen 
Kosten mildern sollen. Wie kann 
so etwas gelingen, so lange sich 
die soziale Lage vieler Menschen 
nicht verbessert hat, wenn es bera-
tende Angebote nur noch begrenzt 
oder gar nicht mehr gibt oder jah-
relang gut funktionierende Einrich-
tungen geschlossen werden? Den-
ken wir nur an das S.C.H.I.R.M.-
Projekt oder an Schließungen wie 
die des Arbeitslosenzentrums oder 
der Schöpfkelle. Die Stadt Halle 
will nichts davon selbst "nanzieren, 
Bundes- und Landesmittel sollen 
ausreichen. Darf sich die Stadt da-
rauf beschränken? Wollen wir das?

Die Frage wird sein, wie wollen 
wir diese Probleme in den Fachaus-
schüssen lösen, wenn bis heute kei-
ne fachlichen Lösungsvorschläge 
der Stadtverwaltung vorliegen, in 

denen es um die Fragen der Um-
setzung und deren Folgen geht. Die 
von uns immer wieder geforderten 
mittel- und langfristigen Konzepte 
für die einzelnen Fachbereiche lie-
gen uns nach wie vor nicht vor. Das 
jedoch ist die Aufgabe der öffentli-
chen Verwaltung, die kann ein eh-
renamtlicher Stadtrat nicht leisten. 

Wir möchten gestaltend mitwir-
ken, daran hat sich nichts geändert, 
aber dafür benötigen wir das not-
wendige Handwerkzeug frühzei-
tig und nicht erst fünf Minuten vor 
zwölf.
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2012 Ð wird es ein gutes oder ein schlechtes Jahr? 

Regelmäßige Aufgabe der Stadt ist 
die Schulentwicklungsplanung, um 
ein pädagogisch leistungsfähiges 
Schulsystem zu ermöglichen. Im 
Dezember hatte der Stadtrat über 
die Planungen für das kommende 
Schuljahr zu entscheiden, wobei die 
Stadtverwaltung einzelne gute Vor-
schläge, zumeist aber Ideen für die 
Haushaltskonsolidierung einbrachte. 
Darüber hinaus blieben viele Fragen 
unbeantwortet. Zum Beispiel steht 
die seit langem überfällige kom-
binierte Schul- und Hortentwick-
lungsplanung immer noch aus.

Positiv ist anzumerken, dass die 
Stadt nunmehr – endlich – auf die 
in der südlichen Innenstadt wei-
ter steigenden Schülerzahlen im 
Grundschulbereich reagiert. Mit 
einem neuen Grundschulstandort 
in Glaucha kann die Situation hier 
entspannt werden.

Für den Bereich der nördlichen 
Innenstadt wurde auf Antrag un-
serer Fraktion wenigstens eine kon-
krete Prüfung eines zusätzlichen 
Standortes beschlossen, wobei 
auch hier die Dringlichkeit auf der 
Hand liegt. In der Lessing-Grund-
schule beispielsweise reicht die vor-
handene Raumkapazität bereits im 

kommenden Schuljahr nicht mehr 
aus. Eine Beschulung kann dort nur 
durch die pädagogisch fragwürdige 
Doppelnutzung von Unterrichtsräu-
men durch den Hort gesichert wer-
den.

Demgegenüber dienten die im 
Ergebnis abgelehnten Verwal-
tungsvorschläge zur Schließung der 
Grundschule „Rosa Luxemburg“ 
und zur Fusion der beiden Förder-
schulen für Lernbehinderte in Hal-
le-Neustadt einzig dem Ziel der Ein-
sparung von Unterhaltungskosten 
für Gebäude. So sollten die Schüle-
rInnen der Grundschule in die oh-
nehin sehr große Grundschule Ka-
stanienallee wechseln, die Förder-
schülerInnen der Fröbelschule in 
das stark sanierungsbedürftige Ge-
bäude der Makarenkoschule.

Schulentwicklungsplanung muss 
aus unserer Sicht vorrangig den Be-
dürfnissen der SchülerInnen Rech-
nung tragen. Gerade im Bereich der 
Sanierung von Schulen und Hort-
einrichtungen inklusive der dort 
notwendigen Brandschutzmaßnah-
men besteht in den kommenden Jah-
ren ein enormer Bedarf. Angesichts 
dessen fordern wir wiederholt eine 
eindeutige Prioritätensetzung bei 

städtischen Investitionen zu Guns-
ten von Schulsanierungen. Völlig 
offen ist bisher, wie viel tatsäch-
lich über das durch das Land ange-
kündigte neue Förderprogramm für 
Schulsanierungen erreicht werden 
kann. Ausreichen wird dies aller-
dings bei weitem nicht.

Den Kürzungsvorschlag der 
Stadtverwaltung von jährlich 1,5 
Mio. € im Haushaltplanentwurf 
2012 bei Unterhaltskosten für Schu-
len lehnen wir ab! Denn diese Sum-
me kann nur durch die Aufgabe 
weiterer Schulstandorte und eine 
Absenkung der Qualität der Bil-
dungsangebote erreicht werden.
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Schulplanung als Beitrag zur Konsolidierung?

Wir, die Stadträtinnen und Stadt-
räte, hatten frei, drei Wochen lang; 
jedenfalls hatten wir keine Sit-
zungen.

Aber zu tun hatten wir trotzdem, 
denn in der Dezembersitzung des 
Stadtrates wurde uns der Haus-
haltsentwurf für das kommende 
Jahr auf den Tisch gelegt.

In diesem Jahr haben wir zum er-
sten Mal einen doppischen Haus-
halt. Dieser soll die Realität besser 
widerspiegeln als die bisherigen 
kameralistischen Haushaltspläne, 
denn jetzt gelten kaufmännische 
Regeln. Unsere Stadt agiert jetzt, 
was die Buchhaltung betrifft, ähn-
lich wie ein privates Unternehmen. 
Das ist gut so; die Einführung der 
Doppik ist ein Schritt in die rich-
tige Richtung.

Aber ihre klarere Abbildung al-
lein macht die Realität noch nicht 
besser.

Wir werden auch in diesem Jahr 
heftig zu ringen haben, als Frakti-
onen untereinander, mit der Ver-
waltung, und zuletzt wohl auch 
wiederum mit der Kommunalauf-
sicht.

Im letzten Jahr wurde der Haus-
halt nicht genehmigt, weil der 

Kommunalaufsicht das De"zit zu 
hoch ausfiel. Objektiv nachvoll-
ziehbare Kriterien dafür, wann ein 
Haushaltsde"zit zu hoch ist, gibt 
es zwar nicht, denn auch gesetz-
lich ist dies nicht konkret geregelt. 
Aber es gibt wenigstens Ankündi-
gungen der Kommunalaufsicht, in 
welcher Höhe sie ein De"zit ak-
zeptieren wird. Und die Kommu-
nalaufsicht hat leider immer Recht; 
sie sitzt am längeren Hebel.

Das weiß auch die Verwaltungs-
spitze. Aber statt eines entspre-
chenden Haushaltsentwurfs beka-
men wir einen Traumhaushalt vor-
gelegt; De"zit: 29,5 Mio. Euro.

30 Mio. Euro mehr verlangt die 
Oberbürgermeisterin vom Land; zu 
Recht oder zu Unrecht, das sei hier 
mal dahingestellt. Ob es hier wohl 
einen Zusammenhang gibt?

Dieses Geld wird es jedoch nicht 
geben, nicht in diesem Jahr. Das 
steht fest.

Aber statt das zu akzeptieren 
und selbst solche Ansätze zu ver-
anschlagen, wie sie die Kommunal-
aufsicht  erwartet, legt die Oberbür-
germeisterin uns, dem Stadtrat, ih-
ren Traumhaushalt und zeitgleich 
ein Papier vor, in dem die Stellen 

aufgelistet sind, an denen sie wohl 
Streichungen für möglich (oder nö-
tig?) hält.

Damit hat sie den Schwarzen Pe-
ter an uns weitergeschoben. Wol-
len wir einen genehmigungsfä-
higen Haushalt, dann müssen wir 
selbst entsprechende Anträge stel-
len. Und welche Anträge wir stel-
len sollen, sagt uns die Oberbür-
germeisterin mit ihrer Liste auch 
gleich noch. Ein unwürdiges, ein 
Trauerspiel.

Wir hoffen, dass dieses Jahr 
trotzdem ein gutes für unsere Stadt 
werden wird; wir werden unser Be-
stes dafür tun.

Ihnen, liebe Hallenserinnen und 
Hallenser, wünschen wir ein glück-
liches und gesundes Jahr 2012!

CDU-Fraktion

Trauerspiel, x. Akt

Salz hat in Halle eine wechsel-
volle Geschichte. Mit der Überga-
be des Technischen Halloren- und 
Salinemuseums in die freie Träger-
schaft des gemeinnützigen Vereins 
Hallesches Salinemuseum e.V. wur-
de Mitte 2010 ein neues Kapitel auf-
geschlagen. 

Nachdem die Jahre zuvor von 
Stagnation geprägt waren, hat die 
Museumsarbeit in der Saline wie-
der Fahrt aufgenommen. So nutzten 
2011 mehr als 30.000 Besuche-
rinnen und  Besucher die deutlich 
breiter aufgestellten Angebote des 
Hauses. 

Auf der Saline erwarten die Gä-
ste Kultur und Technik verbunden 
mit der einmaligen und heute noch 
lebendigen Tradition der halleschen 
Salzwirker. Vom traditionellen 
Schausieden bis hin zur populär-
wissenschaftlichen Vortragsreihe 
des Salzforums.

Viel Arbeit für die Halloren, die 
dem halleschen Stadtrat vor zwei 
Jahren ihre Ideen einer zukünftigen 
Kultur- und Bildungssaline vor-
stellten. Die ersten Schritte sind ge-
tan, so Michael Kriebel, Vorsitzen-
der des Trägervereins der Saline. 
Als zentrale Aufgaben standen im 

vergangenen Jahr die Neuordnung 
des Museumsbetriebs, der Aufbau 
eines Netzwerks von Förderern und 
Partnern sowie die Aufwertung des 
Salzes als Imageträger für die Sali-
ne im Vordergrund.

Dass es das gute Hallore-Siede-
salz wieder im regionalen Handel 
gibt, macht den Halloren Michael 
Kriebel besonders stolz.

Neue Wege geht der Verein in der 
Saline mit dem Aufbau eines Bil-
dungsbereiches >Technikum<.  Me-
chanik, Robotik, Umwelt und Ener-
gie sind hier nur stichpunktartig ge-
nannt.

Schon im Sommer konnten mehr 
als 800 Kinder und Jugendliche 
aus Halle mit einer Vielzahl tech-
nischer Experimente und Projekte 
ihre ganz persönlichen praktischen 
Erfahrungen sammeln. Gegenwär-
tig wird eine Neuau!age, unterstützt 
von den regionalen Hochschulen 
und Unternehmen vor Ort, für den 
Juni 2012 vorbereitet.

Basis dieser Zusammenarbeit ist 
ein neu aufgebautes Netzwerk mit 
Partnern aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Bildung, welches zum 
gegenseitigen Vorteil den Standort 
Saline stärkt.  

Mit der Trägerschaft des Saline-
museums haben die Halloren als 
hallesche Bürger in einer besonde-
ren Weise Verantwortung für das 
Gemeinwesen unserer Stadt über-
nommen. 

Wenn 2012 der hallesche Stadtrat 
die Fortführung der Trägerschaft 
beraten wird, gilt es für die gewähl-
ten Vertreter der halleschen Bür-
gerschaft dies nicht nur unter rein 
fiskalischen Gesichtspunkten ab-
zuwägen. So sollten auch bürger-
schaftliches Engagement und die 
persönliche Bereitschaft, Verant-
wortung und aktive Mitwirkung 
in unserer Gesellschaft zu über-
nehmen, Anerkennung "nden. Die 
hallesche Saline, das weiße Gold 
und die Halloren zeigen, wie das 
geht. 

FDP-Fraktion

Erfolgreicher Neuanfang auf der Saline

Am Anfang eines neuen Jahres 
stehen im Allgemeinen Glück-
wünsche und gute Vorsätze!

Die Fraktion DIE LINKE. im 
Stadtrat Halle (Saale) wünscht 
den Bürgerinnen und Bürgern 
der Stadt Halle ein gutes neues 
Jahr, Gesundheit, Zuversicht und 
viel Optimismus! Gerade der Op-
timismus ist auch in diesem Jahr 
gefragt!

2012 wird wieder ein Jahr mit 
vielen kulturellen Höhepunkten 
werden, aber auch mit wichtigen 
Herausforderungen. Gleich zu Be-
ginn des Jahres werden wir uns 
mit dem „doppischen Haushalt“ 
auseinandersetzen und gleichzei-
tig darauf achten müssen, die we-
nig vorhandenen Gelder so einzu-
setzen, dass das gesellschaftliche 
Leben in Halle (Saale) weiter 
funktioniert. Uns ist dabei insbe-
sondere wichtig, die kommunalen 
Beratungs- und Betreuungsange-
bote für Senioren weiter aufrecht 
zu erhalten. Die Notwendigkeit 
ergibt sich vor allem aus der de-
mografischen Entwicklung, die 
auch in Halle nicht haltmacht. 
Auch Jugendeinrichtungen kann 
man nicht einfach schließen, er-

füllen sie doch erhebliche präven-
tive Aufgaben, die uns vor Kosten-
steigerungen in Größenordnungen 
bei den P!ichtaufgaben, wie bei-
spielsweise den Hilfen zur Erzie-
hung, bewahren.  Dabei ist es un-
ser Ziel, möglichst bald einen be-
stätigten Haushalt zu haben, um 
handlungsfähig zu werden. 

Unsere Kritik richtet sich auch 
weiterhin an das Land Sachsen-
Anhalt, welches durch die Kür-
zungen der  Mittel aus dem Fi-
nanzausgleichsgesetz  einen we-
sentlichen Anteil daran hat, dass 
die Stadt Halle in diese "nanzielle 
Schie!age geraten ist! Als kon-
traproduktiv für die Stadt Halle 
emp"nden wir in diesem Zusam-
menhang die Handlungsweise des 
Landes, auf Grund des nicht ge-
nehmigten Haushaltes auch die 
Fördermittel für wichtige städte-
bauliche Vorhaben zu streichen 
und diese an andere Kommunen 
zu vergeben! Wir fordern nach 
wie vor mehr Gerechtigkeit durch 
eine aufgabenbezogene Finanzie-
rung der Oberzentren wie Halle. 
Bei der Durchsetzung dieser Po-
sition hat die Verwaltung unsere 
volle Unterstützung.

Allein können die Stadträte die-
se Situation kaum bewältigen. Wir 
wünschen uns im neuen Jahr, dass 
Sie, liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, noch intensiver in die Ent-
scheidungen des Stadtrates einbe-
zogen werden. Der von uns immer 
wieder angeregte Bürgerhaushalt 
ist dabei eine Komponente. Wir 
können uns auch vorstellen, dass 
die von der Oberbürgermeisterin 
durchgeführten Bürgerforen mehr 
Platz für Diskussionen und Mei-
nungsaustausch zu den Belangen 
der Stadt, einschließlich der Vor-
haben, und deren Finanzierungen 
bieten.
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Neues Jahr Ð neues GlŸck!?

Die BeitrŠge auf dieser Seite werden von den Stadtratsfraktionen selbst verfasst Ð unabhŠngig von der Meinung der Herausgeberin

Kontakt:
FDP-Stadtratsfraktion
Fraktionsvorsitzender:
Gerry Kley, V.i.S.d.P.
GeschŠftsstelle:
Hansering 15, 06108 Halle
Tel.: 0345 Ð 221 30 59
Fax: 0345 Ð 221 30 70
E-Mail: fdp.fraktion@halle.de
Homepage: www.fdp-fraktion-halle.de

Kontakt: 
Fraktion MitB†RGER fŸr Halle Ð  
NEUES FORUM
Fraktionsvorsitzender: Tom Wolter
V.i.S.d.P.: Sabine Wolff
GeschŠftsstelle: Hansering 15, Techn. 
Rathaus, Zi. 209, Tel./Fax: 0345 Ð 221 30 
71/73, Sprechzeiten: MoÐDo 10Ð17 Uhr, 
E-Mail: fraktion.mitbuergerfuerhalle.
neuesforum@halle.de
www.fraktion-mitbuergerfuerhalle-
neuesforum.de

Kontakt:
Fraktion B†NDNIS 90/DIE GR†NEN 
Fraktionsvorsitzender:
Oliver Paulsen
GeschŠftsstelle: Technisches Rathaus, Hanse-
ring 15, Zimmer 202, 06108 Halle (Saale)
Tel. 0345/221-3057, Fax: 0345/221-3068,  
E-Mail: gruene-fraktion@halle.de
Homepage: 
www.gruene-fraktion-halle.de
Sprechzeiten: 
Mo, Di, Do 10 - 17 Uhr und Mi, Fr 10-14 Uhr  
sowie nach tel. Vereinbarung

Kontakt: 
CDU-Stadtratsfraktion Halle (Saale)
Vorsitzender:
Bernhard Bšnisch V.i.S.d.P.
Technisches Rathaus
Hansering 15
06108 Halle (Saale)
Tel.: 0345 Ð 221 30 54
Fax: 0345 Ð 221 30 64
E-Mail: cdu.fraktion@halle.de
Homepage:
www.cdu-fraktion-halle.de

Kontakt:
DIE LINKE. Fraktion im Stadtrat 
Fraktionsvorsitzender:
Dr. Bodo Meerheim, V. i. S. d. P.
GeschŠftsstelle:
Technisches Rathaus,
Hansering 15, RŠume 205Ð207
Tel.: 0345 Ð 221 30 56
Fax: 0345 Ð 221 30 60
E-Mail: die-linke-fraktion@halle.de
Sprechstunden: Montag/Dienstag 
10Ð17 Uhr, Mittwoch/Donnerstag 
10Ð15 Uhr, Freitag 10Ð14 Uhr

Liebe Hallenserinnen und Hal-
lenser,

die Mitglieder der SPD-Frak-
tion wünschen Ihnen allen ein 
gutes und gesundes Jahr 2012. Im 
abgelaufenen Jahr ist einiges in 
Halle geschehen, das Anlass zur 
Freude gibt. Wenige Beispiele 
seien genannt. Das neue Stadion 
hat bereits zehntausende Hallen-
serinnen und Hallenser begeistert. 
Der Neubau der Robert-Koch-
Schwimmhalle steht seit Ende des 
Jahres dem Vereinssport zur Ver-
fügung. Es ist mit der Sanierung 
von Schulen und Horten weiterge-
gangen. So haben beispielsweise 
die Grundschule Büschdorf end-
lich wieder eine schöne Turnhal-
le und die Grundschule Kröllwitz 
ein modernes Hortgebäude. Dank 
des Konjunkturpakets des Bundes 
konnte unter anderem ein Haus 
des Konservatoriums in der Les-
singstraße saniert und der Volks-
hochschule wieder ein Domizil in 
der Innenstadt zur Verfügung ge-
stellt werden.

Negativ schlägt in der Bilanz 
des Jahres 2011 vor allem die 
Haushaltslage der Stadt zu Bu-
che. Nur ein kleiner Teil der För-
dermittel an Vereine im Kultur-, 
Sport- und Sozialbereich durfte 
ausgezahlt werden. Insbesondere 
der Verlust wichtiger Aktivitäten 
freier Träger im sozialen Bereich 
schmerzt uns sehr. Die Verweige-
rung der Haushaltsgenehmigung 
durch das Landesverwaltungs-
amt hat auch im investiven Be-
reich Schaden für die Stadt verur-
sacht. Landesmittel aus der Städ-
tebauförderung in Millionenhöhe 
sind der Stadt entgangen, weil ihr 
nicht erlaubt wurde, die geplanten 
und vorhandenen Mittel zur Ko"-
nanzierung einzusetzen. 

Da wir mit einem stringenten 
Vorgehen der Kommunalaufsicht 
auch 2012 rechnen müssen, muss 
bei der Beratung des Haushalts-
plans für das beginnende Jahr 
vor allem gelten, dass eine Haus-
haltsgenehmigung erreicht wird. 
Sonst drohen Stillstand bei wich-
tigen und unaufschiebbaren In-
vestitionen, der Verlust von Lan-
des- und Bundesmitteln und Un-

sicherheit über Fördermittel für 
Vereine. Die Verwaltung hat zur 
Erreichung dieses Ziels harte 
Einschnitte in allen Bereichen 
des kommunalen Leistungsspek-
trums vorgeschlagen. Wir werden 
darum ringen, dass die Einschnit-
te so erfolgen, dass die Stadt wei-
ter ihren Beitrag zum sozialen Zu-
sammenhalt in Halle leistet.
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Zum Jahresbeginn 2012

Kontakt:

SPD-Stadtratsfraktion
Fraktionsvorsitzender:
Johannes Krause
GeschŠftsstelle:
Tel.: 0345 Ð 221 30 51
Fax: 0345 Ð 221 30 61
E-Mail: spd.fraktion@halle.de
06108 Halle, Hansering 15
Montag bis Donnerstag
9Ð12 und 13Ð16 Uhr
Freitag 9Ð12 Uhr sowie nach
telefonischer Vereinbarung
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Die Ausschreibungen werden vollstŠndig im 
Ausschreibungsanzeiger Sachsen-Anhalt, Tele-
�G�P�O�O�V�N�N�F�S���������� �������������������������
 ���V�O�E���J�N���*�O�U�F�S�O�F�U��
unter www.halle.de (Webcode Ÿber Suche: @ 
Ausschreibungen) veršffentlicht. 

Hinweise auf šffentliche 
Ausschreibungen der 

Stadt Halle (Saale)
…ffentliche Ausschreibung nach 

VOB/A ¤ 12
Ausschreibungsnummer: Amt 66-B(Z)-01/2012
Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung 
nach VOB/A Art und Umfang der Leistung: 
Fahrbahnmarkierung im Stadtgebiet der Stadt 
Halle (Saale)  im Rahmen der Werterhaltung und 
Verkehrssicherungsp!icht  als Zeitvertrag  - Pfeile 
und Symbole herstellen  - Längs- und Quermarkie-
rungen herstellen  - Sperr!ächen herstellen  - De-
markierung  Zur Anwendung kommen Materialien 
der Verkehrsklasse P 5  (Farbe) und Verkehrsklas-
se P 6 (Heißplastik, Kaltplastik und Kaltspritzpla-
stik).  AusfŸhrungsort: Stadtgebiet Halle (Saale).

Tagesordnung der 29. Sitzung des Stadtrates am 25. Januar 2012 

Ausschusssitzungen der Stadt Halle (Saale)
Ausschuss fŸr stŠdtische  

Bauangelegenheiten und Vergaben 
nach der VOB, VOL, HOAI und VOF

Am Donnerstag, dem 19. Januar, 17 Uhr, 
"ndet  im Ratshof, Zimmer 354, Markt-
platz 1, 06108 Halle (Saale) eine Son-
dersitzung des Ausschusses städtische 
Bauangelegenheiten und Vergaben nach 
der VOB, VOL, HOAI und VOF statt. 

Tagesordnung Ð šffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 

Ordnungsmäßigkeit der Einladung und 
der Beschlussfähigkeit

 2. Feststellung der Tagesordnung
 3. Genehmigung der Niederschrift
 4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher 

Sitzung gefassten Beschlüsse
 5. Beschlussvorlagen
 6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 7. schriftliche Anfragen von Stadträten

 8. Mitteilungen
 9. Beantwortung von mündlichen Anfra-

gen
 10. Anregungen

Tagesordnung Ð nicht šffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
 2. Genehmigung der Niederschrift
 3. Beschlussvorlagen
 3.1. Vergabebeschluss: Amt 66-B-

019/ 2011, Los 3 - Infrastrukturpro-
gramm Gewerbebestandsgebiet Halle-
Ost, Ausbau Reideburger Straße West/ 
Verlängerte Apoldaer Straße

Vorlage: V/2011/10346
 3.2. Vergabebeschluss: Amt 66-B-

021/ 2011, Los 4 - Infrastrukturpro-
gramm Gewerbebestandsgebiet Halle-
Ost, Ausbau Reideburger Straße Ost/ 
Am Klärwerk

Vorlage: V/2011/10351
 3.3. Vergabebeschluss: Amt 66-B-

020/ 2011, Los 5 - Infrastrukturproga-
mm Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost, 
Ausbau Grenzstraße

Vorlage: V/2011/10352
 4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 5. schriftliche Anfragen von Stadträten
 6. Mitteilungen
 7. Beantwortung von mündlichen Anfra-

gen
 8. Anregungen

Johannes Krause, 
Ausschussvorsitzender

Uwe StŠglin, 
Beigeordneter

Sportausschuss

Am Donnerstag, dem 19. Januar 2012, 17 
Uhr, "ndet im Stadthaus, Wappensaal, 
Marktplatz 2, 06108 Halle (Saale) eine 
öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des 
Sportausschusses statt.

Tagesordnung Ð šffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 

Ordnungsmäßigkeit der Einladung und 
der Beschlussfähigkeit

 2. Feststellung der Tagesordnung
 3. Genehmigung der Niederschrift vom 9. 

Dezember 2011
 4. Beschlussvorlagen
 4.1. Einbringung doppischer Haus-

halt 2012 - 1. Lesung – Vorlage: 
V/2011/10306

Bitte die Unterlagen vom 14.12.2011 mit-
bringen!

 5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 6. schriftliche Anfragen von Stadträten
 7. Mitteilungen
 7.1. Umsetzung der Organisationsverfü-

gung der Oberbürgermeisterin zur Ein-
gliederung der Stabsstelle Sport in das 
Schulverwaltungsamt

 7.2. Auszahlungsstände Sportförder-
mittel 2011

 8. Beantwortung von mündlichen Anfra-
gen

 9. Anregungen

Tagesordnung Ð nicht šffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
 2. Genehmigung der Niederschrift vom 9. 

Dezember 2011
 3. Beschlussvorlagen
 4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 5. schriftliche Anfragen von Stadträten
 6. Mitteilungen
 7. Beantwortung von mündlichen Anfra-

gen
 8. Anregungen

Andreas Hajek,
 Ausschussvorsitzender

Dr. Bernd Wiegand, 
Beigeordneter

Weitere Tagesordnungen von AusschŸssen 
!nden Sie auf Seite 5

Am Mittwoch, dem 25. Januar 2012, 14 
Uhr, !ndet im Stadthaus, Festsaal, Markt-
platz 2, 06108 Halle (Saale) die 29. šfent-
liche/nicht šffentliche Sitzung des Stadt-
rates statt.

E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e 
Zugelassen sind vorrangig Fragen, die die Ta-
gesordnung betreffen und Fragen von kommu-
nalem Interesse. Die Einwohnerfragestunde 
"ndet außerhalb der Tagesordnung der Stadt-
ratssitzung statt und beginnt 14:00 Uhr. Sie 
dauert längstens eine Stunde. Mit der Tages-
ordnung wird früher begonnen, falls der Zeit-
raum einer Stunde nicht ausgeschöpft wird. 
Die Einwohner werden gebeten, ihre Frage-
stellung unter Angabe des Namens und der 
Anschrift zu Beginn und während der Ein-
wohnerfragestunde beim Vorsitzenden des 
Stadtrates einzureichen. Die Geschäftsstel-
le Stadtrat hält zu diesem Zweck Formulare 
bereit. 

Tagesordnung Ð  šffentlicher Teil
    Einwohnerfragestunde
 1   Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 

Ordnungsmäßigkeit der Einladung und 
der Beschlussfähigkeit 

 2   Feststellung der Tagesordnung 
 3   Genehmigung der Niederschrift vom 

14.12.2011 
 4   Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sit-

zung vom 14.12.2011 gefassten Beschlüs-
se 

 5   Beschlussvorlagen 
 5.1   Vorbereitung und Durchführung 

der Wahl der Oberbürgermeisterin/des 
Oberbürgermeisters

Vorlage: V/2011/10275 
 5.2   Widerspruch der Oberbürgermei-

sterin zur Feststellung der Fortschreibung 
der Schulentwicklungsplanung der Stadt 
Halle (Saale) für die Schuljahre 2009/10 
bis 2013/14 für das Schuljahr 2012/13

Vorlage: V/2011/10349 
 5.3   Grundsatzbeschluss Haupterschlie-

ßungsstraße Gewerbegebiete Halle-Ost 
(HES)

4. Bauabschnitt: Delitzscher Straße bis B 100
Vorlage: V/2010/09265 
 5.3.1   Änderungsantrag des Stadt-

rates Michael Sprung (CDU) zur Vorla-
ge: V/2010/09265 - Grundsatzbeschluss 
Haupterschließungsstraße Gewerbege-
biete Halle-Ost (HES) 4. Bauabschnitt: 

Delitzscher Straße bis B 100
Vorlage: V/2011/09828 
 5.3.2   Änderungsantrag der Fraktion Mit-

BÜRGER für Halle - NEUES FORUM 
zum Grundsatzbeschluss Haupterschlie-
ßungsstraße Gewerbegebiete Halle-Ost 
(HES) 4. Bauabschnitt: Delitzscher Stra-
ße bis B 100 (V/2010/09265)

Vorlage: V/2011/10320 
 5.4   Baubeschluss Haupterschließungs-

straße Gewerbegebiete Halle-Ost (HES), 
4. Bauabschnitt Delitzscher Straße bis 
Berliner Straße B 100

Vorlage: V/2010/08946 
 5.4.1  Änderungsantrag der Fraktion Mit-

BÜRGER für Halle - NEUES FORUM 
zum Baubeschluss Haupterschließungs-
straße Gewerbegebiete Halle-Ost (HES) 
4. Bauabschnitt: Delitzscher Straße bis B 
100, Vorlage: V/2010/08946

Vorlage: V/2011/09530 
 5.4.2   Änderungsantrag des Stadtrates 

Michael Sprung (CDU) zur Vorlage: 
V/2010/08946 - Baubeschluss Haupter-
schließungsstraße Gewerbegebiete Hal-
le-Ost (HES) 4. Bauabschnitt Delitzscher 
Straße bis B 100

Vorlage: V/2011/09829 
 5.4.3   Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Bau-
beschluss Haupterschließungsstraße Ge-
werbegebiete Halle-Ost (HES), 4. Bau-
abschnitt Delitzscher Straße bis Berliner 
Straße B 100 (Vorlage V/2010/08946)

Vorlage: V/2011/10322 
 5.5   Bebauungsplan Nr. 155 „Gewer-

bebestandsgebiet Halle-Ost“ - Aufstellung
Vorlage: V/2011/10117 
 5.6   Änderung der Satzung über die 

Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich 
tätige Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr Halle (Saale)

Vorlage: V/2011/10172 
 5.7   Jahresabschluss 2010 Eigenbetrieb 

Kindertagesstätten
Vorlage: V/2011/09956 
 6   Wiedervorlage 
 6.1   Antrag der Stadträtin Martina 

Wildgrube (FDP-Fraktion) zur Prüfung 
von Regressforderungen an das für die 
Marktplatzgestaltung verantwortliche 
Planungsbüro

Vorlage: V/2011/10159 
 6.2   Antrag der Stadträtin Sabine Wolff 

(NEUES FORUM) zur Erstellung einer 

Fußwegekonzeption
Vorlage: V/2011/10239 
 6.3   Antrag der Fraktion MitBÜRGER 

für Halle - NEUES FORUM zur Einfüh-
rung einer Bürgerinformationsveranstal-
tung zum Haushaltsplanentwurf der Stadt 
Halle

Vorlage: V/2011/10243 
 6.4   Antrag der Fraktion MitBÜRGER 

für Halle - NEUES FORUM zur regelmä-
ßigen Durchführung von Bürgerinforma-
tionsveranstaltungen zu Bebauungsplänen

Vorlage: V/2011/10245 
 6.5   Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/

DIE GRÜNEN zur Stärkung der Bürge-
rInnenbeteiligung und Transparenz durch 
E-Government

Vorlage: V/2011/10242 
 6.6   Antrag der Stadträtin Sabine Wolff 

(NEUES FORUM) zur Berichterstattung 
Umsetzung Inklusion in Horteinrich-
tungen der Stadt Halle

Vorlage: V/2011/10084 
 6.7   Antrag von BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zur Förderung der Angebote 
der Träger der freien Jugendhilfe im Jahr 
2012

Vorlage: V/2011/10301  
 7   Anträge von Fraktionen und Stadträten 

 7.1   Antrag der FDP-Stadtratsfraktion 
zur Festsetzung der Sperrzeit für öffent-
liche Vergnügungsstätten

Vorlage: V/2012/10373 
 7.2   Antrag der Stadträtinnen Sabi-

ne Wolff (NEUES FORUM) und Hanna 
Haupt (SPD) zum Gedenktag 9. November

Vorlage: V/2011/10360 
 7.3   Antrag der Stadtratsfraktionen 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD 
zur Einführung eines Indikatorensystems 
im Bereich Integration

Vorlage: V/2012/10372 
 8   schriftliche Anfragen von Stadträten 
 8.1   Anfrage der Fraktion BÜND-

NIS90/DIE GRÜNEN zum Umsetzungs-
stand der grünordnerischen Festsetzungen 
der Bebauungspläne Nr. 8.3 und Nr. 8.4 in 
Halle-Büschdorf

Vorlage: V/2011/10299 
 8.2   Anfrage der Stadträtin Sabine 

Wolff (NEUES FORUM) zur Kleingar-
tenanlage „Steinernen Jungfrau“

Vorlage: V/2011/10283 
 8.3   Anfrage der Stadträtin Sabine 

Wolff (NEUES FORUM) zum Radver-
kehr

Vorlage: V/2011/10358 
 8.4   Anfrage der SPD-Stadtratsfraktion 

zur Kontrolle der Umweltzone
Vorlage: V/2012/10369 
 8.5   Anfrage der CDU-Fraktion zum 

Durchgangsverkehr in Ammendorf
Vorlage: V/2012/10370 
 8.6   Anfrage des Stadtrates Andreas 

Scholtyssek (CDU) zum Wasserturm Hal-
le-Ost

Vorlage: V/2012/10366 
 8.7   Anfrage des Stadtrates Roland Hil-

debrandt (CDU) zu Verlusten von Städteb-
aufördermitteln für die Stadt Halle (Saale) 
bis zum Jahr 2015

Vorlage: V/2012/10367 
 8.8   Anfrage des Stadtrates Roland Hil-

debrandt (CDU) zum P!aster in der Lud-
wig-Wucherer-Straße

Vorlage: V/2012/10371 
 8.9   Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zu den Verkehrswir-
kungen der Planungen der HWG im Pau-
lusviertel

Vorlage: V/2012/10379 
 8.10   Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zur Verwendung der 
Veräußerungserlöse aus dem VNG-An-
teilsverkauf

Vorlage: V/2012/10375 
 8.11   Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zum geplanten Abriss 
kommunaler Gebäude

Vorlage: V/2012/10378 
 8.12   Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zu Flächen für Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen

Vorlage: V/2012/10380 
 8.13   Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zu Genehmigungen 
für Kapazitätserweiterungen in Kinderta-
geseinrichtungen

Vorlage: V/2012/10376 
 8.14   Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zur Errichtung einer 
Internationalen Schule

Vorlage: V/2012/10377 
 8.15   Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zur Sammlung zeit-
genössischer bildender Kunst aus Halle 
(Saale)

Vorlage: V/2012/10381 
 9   Mitteilungen

 9.1   Stand Umsetzung Konjunkturpro-
gramm II

 9.2    Information „Schaufenster Elek-
tromobilität“

 10   mündliche Anfragen von Stadträten 
 11   Anregungen 
 11.1   Anregung der SPD-Stadtratsfrakti-

on zum Parkplatz am Südstadtring nord-
westlich der Mailänder Höhe

Vorlage: V/2012/10368 
 11.2   Anregung der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN zur Darstellung von In-
formationen zur Umweltzone auf der städ-
tischen Internetseite

Vorlage: V/2012/10382 
 12   Anträge auf Akteneinsicht
 
Tagesordnung Ð nicht šffentlicher Teil
1   Feststellung der Tagesordnung 
 2   Genehmigung der Niederschrift vom 

14.12.2011 
 3   Beschlussvorlagen 
 3.1   Personalangelegenheit
Vorlage: V/2011/10319 
 3.2   Vergabebeschluss: Amt 66-L-

05/2011: Rahmenvertrag zur Reinigung 
von Straßenentwässerungseinrichtungen

Vorlage: V/2011/10269 
 3.3   Vergabebeschluss: Amt 66-B-019/ 

2011, Los 3 - Infrastrukturprogramm Ge-
werbebestandsgebiet Halle-Ost, Ausbau 
Reideburger Straße West/ Verlängerte 
Apoldaer Straße

Vorlage: V/2011/10346 
 3.4   Vergabebeschluss: Amt 66-B-021/ 

2011, Los 4 - Infrastrukturprogramm Ge-
werbebestandsgebiet Halle-Ost, Ausbau 
Reideburger Straße Ost/ Am Klärwerk

Vorlage: V/2011/10351 
 3.5   Vergabebeschluss: Amt 66-B-020/ 

2011, Los 5 - Infrastrukturprogamm Ge-
werbebestandsgebiet Halle-Ost, Ausbau 
Grenzstraße

Vorlage: V/2011/10352 
 4   Wiedervorlage 
 5   Anträge von Fraktionen und Stadträten 

 6   schriftliche Anfragen von Stadträten 
 7   Mitteilungen 
 8   mündliche Anfragen von Stadträten 
 9   Anregungen 
 10   Anträge auf Akteneinsicht

Harald Bartl, Vors. des Stadtrates
Dagmar Szabados, OberbŸrgermeisterin

Datenwiderspruch
Das Amt für Bürgerservice macht darauf 
aufmerksam, dass alle Bürger die Mög-
lichkeit haben, gegen die Weitergabe ihrer 
Daten in bestimmten Fällen einen Wider-
spruch einzulegen. Dies ist grundsätzlich 
ohne terminliche Begrenzung möglich. 
Personen, die mit einer oder sämtlichen in 
der Bekanntmachung aufgeführten Aus-
künften nicht einverstanden sind, können 
dies im Amt für Bürgerservice, Markt-
platz 1, sowie in der Bürgerservicestelle 
Am Stadion 6 (Halle-Neustadt) schrift-
lich oder zur Niederschrift geltend ma-
chen. Die Erklärung (siehe rechts) dazu 
ist auch im Internet unter www.halle.de, 
Rathaus Online Ð Formular-service - 
abrufbar. Einwohner/innen, die bereits in 
den Vorjahren eine derartige Erklärung 
abgegeben haben, brauchen diese nicht 
zu erneuern.

Nach § 34 Abs. 4 des Meldegesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) 
in der aktuellen Fassung, kann jede(r) 
Einwohner(in) in nachstehenden Fällen 
ohne Angabe von Gründen der Erteilung 

einer Auskunft über seine Daten wider-
sprechen:

1.  An die öffentlich-recht-
l iche Religionsgesellschaft als 
Familienangehörige(r) eines Mitgliedes; 
(Daten von Ehegatten, minderjährigen 
Kindern und die Eltern minderjähriger 
Kinder: Vor- und Familienname, Tag der 
Geburt, Geschlecht, Anschrift, Zugehö-
rigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaft, Übermittlungssper-
ren und Sterbetag);

2.  An Antragsteller auf eine ein-
fache Melderegisterauskunft über das In-
ternet (Ausgabe von Daten nur, wenn die 
Identität des Antragstellers feststeht und 
Vor- und Familienname sowie minde-
stens zwei weitere gespeicherte Daten, 
wie z.B. Geburtsdatum, frühere Wohnan-
schriften etc. vom Betroffenen angegeben 
werden können, damit die Identität der ge-
suchten Person eindeutig festgestellt wer-
den kann (Daten: Vor- und Familienna-
me, Doktorgrad und Anschriften)

3.  An Träger von Wahlvorschlä-

gen (Parteien, Wählergruppen und Ein-
zelbewerber aus Anlass von Wahlen, Da-
ten: Vor- und Familienname, Doktorgrad 
und Anschriften);

4.  An Träger von verfassungs-
rechtlich vorgesehenen Initiativen, Be-
gehren und Entscheidungen des Volkes 
(Daten: Vor- und Familienname, Doktor-
grad und Anschriften);

5.  An Presse und Rundfunk so-
wie Mitglieder parlamentarischer und 
kommunaler Vertretungskörperschaf-
ten über Alters- und Ehejubiläen (Daten: 
Vor- und Familienname, Doktorgrad und 
Anschriften sowie zusätzlich Tag und Art 
des Jubiläums);

6.  An Adressbuchverlage (Da-
ten: Vor- und Familienname, Doktorgrad 
und Anschriften von Einwohnern/innen, 
die das 18. Lebensjahr vollendet haben);

7. An das Bundesamt für Wehr-
verwaltung (Daten: Vor- und Familienna-
me, gegenwärtige Anschriften).

Halle (Saale), Januar 2012
Amt fŸr BŸrgerservice

 

 
Einrichtung einer Übermittlungssperre 

 

 

Eingangsstempel 

 
 
Hiermit lege ich, 
 

Familienname:  

Vorname:  

Geburtsname:  

Geburtsdatum:  

Anschrift:  
 

 
 
gemäß Meldegesetz des Landes Sachsen-Anhalt (MG LSA) Widerspruch gegen die 
Weitergabe von Daten zu meiner Person ein: 
 
 

1  
 

an die öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft als Familienangehörige eines Mitgliedes 
(§ 30 Abs.2 MG LSA); 

2  
 

an Antragsteller auf eine einfache Melderegisterauskunft (Name, Vorname, Doktorgrad, 
Anschriften) über das Internet (§ 33 Abs.1a MG LSA); 

3  
 

an Träger von Wahlvorschlägen (Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber) aus 
Anlass von Wahlen (§ 34 Abs.4 MG LSA); 

4  
 

an Träger von verfassungsrechtlich vorgesehener Initiativen, Begehren und 
Entscheidungen des Volkes (§ 34 Abs.4 MG LSA);  

5  
 

an Presse und Rundfunk sowie Mitglieder parlamentarischer und kommunaler 
Vertretungskörperschaften über Alters- u. Ehejubiläen (§ 34 Abs.4 MG LSA); 

6  
 

an Adressbuchverlage (§ 34 Abs.4 MG LSA); 

7  
 

an das Bundesamt für Wehrverwaltung (§ 18 Abs. 7 MRRG). 

 
 
Der Widerspruch gilt als von der Meldebehörde angenommen und ich verzichte auf einen 
schriftlichen Bescheid. 
 
Halle (Saale) 
    
 

 
 
angenommen: Stadt Halle (Saale), Amt für Bürgerservice 
 
 
Halle (Saale) 
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Halle · Hansering 9 · 20 99 661
www.SIKA-Immobilien.de

· kompetent & zuverlässig
· sympathisch & erfolgreich
· keine Verkäuferkosten
· gute Referenzen & Kunden

Fordern Sie die Informationsbroschüre an!

Ausschusssitzungen der Stadt Halle (Saale)
Ausschuss fŸr Wissenschafts- und  

Wirtschaftfšrderung sowie BeschŠftigung

Am Dienstag, dem 24. Januar 2012, 17 Uhr, !ndet 
im Stadthaus, Wappensaal, Marktplatz 2, 06108 
Halle (Saale) eine öffentliche/nicht öffentliche 
Sitzung des  Ausschusses für Wissenschafts- und 
Wirtschaftsförderung sowie Beschäftigung statt.

Tagesordnung Ð šffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ord-

nungsmäßigkeit der Einladung und der Be-
schlussfähigkeit

 2. Feststellung der Tagesordnung
 3. Genehmigung der Niederschriften
 3.1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen 

Sitzung des Ausschusses für Wissenschafts- und 
Wirtschaftsförderung sowie Beschäftigung vom 
22.11.2011

 3.2. Genehmigung der Niederschrift der gemein-
samen öffentlichen Sitzung des Ausschusses für 
Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung sowie 
Beschäftigung und des Ausschusses für Planung-
sangelegenheiten vom 22.11.2011

 4. Beschlussvorlagen
 4.1. Einbringung doppischer Haushalt 2012 
Vorlage: V/2011/10306 (Unterlagen bitte mitbringen!)
 5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 5.1. Antrag der CDU-Fraktion zur Erstellung eines 

verbindlichen Konzeptes für den Weihnachts-
markt 2012 (inkl. „Wintermarkt“)

Vorlage: V/2011/10278
 5.1.1. Änderungsantrag der Oberbürgermeiste-

rin zum Antrag der CDU-Fraktion zur Erstellung 
eines verbindlichen Konzeptes für den Weih-
nachtsmarkt 2012 (inkl. „Wintermarkt“) (Vorla-
ge: V/2011/10278)

Vorlage: V/2011/10328
 6. schriftliche Anfragen von Stadträten
 7. Mitteilungen
 8. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 9. Anregungen
Tagesordnung Ð nicht šffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
 2. Genehmigung der Niederschrift der nicht öffent-

lichen Sitzung vom 22.11.2011
 3. Beschlussvorlagen
 4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 5. schriftliche Anfragen von Stadträten
 6. Mitteilungen
 7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 8. Anregungen

Denis HŠder, Ausschussvorsitzender
Wolfram Neumann, Beigeordneter

Ausschuss fŸr stŠdtische  
Bauangelegenheiten und Vergaben nach der 

VOB, VOL, HOAI und VOF
Am Donnerstag, dem 26. Januar 2012, 17 Uhr, !n-

det im Ratshof, Raum 107, Marktplatz 1, 06108 
Halle (Saale) die 37. öffentliche/nicht öffentliche 
Sitzung des Ausschusses für städtische Bauange-
legenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, 
HOAI und VOF statt.

Tagesordnung Ð šffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ord-

nungsmäßigkeit der Einladung und der Be-
schlussfähigkeit

 2. Feststellung der Tagesordnung
 3. Genehmigung der Niederschrift vom 08.12.2011
 4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung ge-

fassten Beschlüsse
 5. Beschlussvorlagen
 5.1. Berichterstattungen in den Fachausschüssen und 

im Stadtrat
Vorlage: V/2011/10362
 6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 7. schriftliche Anfragen von Stadträten
 8. Mitteilungen
 8.1. Energiebericht 2011
Vorlage: V/2012/10365
 9. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 10. Anregungen
Tagesordnung Ð nicht šffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
 2. Genehmigung der Niederschrift vom 08.12.2011
 3. Beschlussvorlagen
 3.1. Vergabebeschluss: Amt 37-L-01/2011: Lieferung 

einer Drehleiter
Vorlage: V/2011/10350
 3.2. Vergabebeschluss: Amt 67-L-08/2011: Lieferung 

eines Kommunalfahrzeuges M27 C - Multicar
Vorlage: V/2011/10348
 3.3. Vergabebeschluss: Amt 10-L-37/2011: Rahmen-

vereinbarung für die Lieferung von Kopierpapier 
- Jahresbedarf für 2012

Vorlage: V/2011/10343
 3.4. Vergabebeschluss: Amt 32-L-07/2011 Los 1 bis 

Los 5: Abschleppen, Verwahren und ggf. Ver-
schrotten verkehrsordnungswidrig abgestellter 
Fahrzeuge

Vorlage: V/2011/10331
 4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 5. schriftliche Anfragen von Stadträten
 6. Mitteilungen
 7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 8. Anregungen

Johannes Krause, Ausschussvorsitzender
Uwe StŠglin, Beigeordneter

Betriebsausschuss Eigenbetrieb  
fŸr Arbeitsfšrderung

Am Donnerstag, dem 26. Januar 2012, 17 Uhr, !n-
det im Ratshof, Zimmer 105, 06108 Halle (Saale) 
eine öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Betriebsausschusses Eigenbetrieb für Arbeitsför-
derung statt.

Tagesordnung Ð šffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ord-

nungsmäßigkeit der Einladung und der Be-
schlussfähigkeit

 2. Feststellung der Tagesordnung
 3. Genehmigung der Niederschrift vom 25.08.2011
 4. Haushaltsplan 2012 Beschlussvorlage 

V/2011/10306 (Auszug)
 5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 6. schriftliche Anfragen von Stadträten
 7. Mitteilungen – Information zum Förderpro-

gramm Bürgerarbeit
 8. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 9. Anregungen

Tagesordnung Ð nicht šffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
 2. Genehmigung der Niederschrift vom 25.08.2011
 3. Beschlussvorlagen
 3.1. Vorschlag zur Vergabe der Jahresabschlussprü-

fung des Eigenbetriebes für Arbeitsförderung für 
das Jahr 2011; Vorlage: V/2012/10389

 3.2. Veränderung in den Organisationsstrukturen des 
Eigenbetriebes für Arbeitsförderung (EfA); Vor-
lage: V/2012/10390

 4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 5. schriftliche Anfragen von Stadträten
 6. Mitteilungen
 7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 8. Anregungen

Wolfram Neumann,  
Beigeordneter, Ausschussvorsitzender

Betriebsausschuss Eigenbetrieb  
KindertagesstŠtten

Am Freitag, dem 27. Januar 2012, 14 Uhr, !ndet im 
Ratshof, Zimmer 105, Marktplatz 1, 06108 Hal-
le (Saale), die 1. Sitzung des Betriebsausschus-
ses Eigenbetrieb Kindertagesstätten 2012 statt.

Tagesordnung Ð šffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ord-

nungsmäßigkeit der Einladung und der Be-
schlussfähigkeit

 2. Feststellung der Tagesordnung
 3. Genehmigung der Niederschrift
 4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung ge-

fassten Beschlüsse
 5. Bericht des Betriebsleiters
 6. Beschlussvorlagen
 6.1. Fördervereinbarung zur Entwicklungsmaß-

nahme zwischen Eigenbetrieb Kindertagesstät-
ten / SALEG in Heide-Süd

Vorlage: V/2011/10337
 7. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 8. schriftliche Anfragen von Stadträten
 9. Mitteilungen
 9.1. Vorstellung Entwurf zum Neubau Kindertages-

stätte Schimmelstraße 7
 10. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 11. Anregungen
Tagesordnung Ð nicht šffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
 2. Genehmigung der Niederschrift
 3. Beschlussvorlagen
 4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 5. schriftliche Anfragen von Stadträten
 6. Mitteilungen
 7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 8. Anregungen

Tobias Kogge,Beigeordneter

RechnungsprŸfungsausschuss
Am Mitwoch, dem 1. Februar 2012, 17 Uhr, !ndet 

im Stadthaus, Wappensaal, Marktplatz 2, 06108 
Halle (Saale) eine öffentliche/nicht öffentliche 
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
statt.

Tagesordnung Ð šffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ord-

nungsmäßigkeit der Einladung und der Be-

schlussfähigkeit
 2. Feststellung der Tagesordnung
 3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 

30.11.2011
 4. Beschlussvorlagen
 4.1. Feststellung der Jahresrechnung 2010 und Entla-

stung der Oberbürgermeisterin
Vorlage: V/2011/10336
 5. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 6. schriftliche Anfragen von Stadträten
 7. Mitteilungen
 8. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 9. Anregungen
Tagesordnung Ð nicht šffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
 2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 

30.11.2011
 3. Beschlussvorlagen
 4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 5. schriftliche Anfragen von Stadträten
 6. Mitteilungen
 7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 8. Anregungen

Elisabeth Nagel, Ausschussvorsitzende
Dagmar Szabados, OberbŸrgermeisterin

Jugendhilfeausschuss
Am Donnerstag, dem 2. Februar, 16 Uhr, !ndet im 

Stadthaus, Kleiner Saal, Marktplatz 2, 06108 
Halle (Saale) eine öffentliche/nicht öffentliche 
Sitzung des Jugendhilfeausschusses statt.

Tagesordnung Ð šffentlicher Teil
 Kinder- und Jugendsprechstunde
 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ord-

nungsmäßigkeit der Einladung und der Be-
schlussfähigkeit

 2. Feststellung der Tagesordnung
 3. Genehmigung der Niederschrift vom 12.01.2012
 4. Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung ge-

fassten Beschlüsse
 5. Beschlussvorlagen
 5.1. Berichterstattungen in den Fachausschüssen und 

im Stadtrat
Vorlage: V/2011/10362
 5.2. Einbringung doppischer Haushalt 2012
Vorlage: V/2011/10306
 5.2.1. Einführung in den doppischen Haushalt 

des Amtes für Kinder, Jugend und Familie
 5.2.2. Doppischer Haushalt des Amtes für Kin-

der, Jugend und Familie 2012
 5.3. Jugendhilfeplanung gemäß § 80 SGB VIII - 

Teilplanung Bedarfs- und Entwicklungsplanung 
Kindertagesbetreuung in der Stadt Halle (Saale) 
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012 (BEP 2012)

Vorlage: V/2011/10219
 5.4. Nachwahl Mitglied Unterausschuss Jugendhilfe-

planung nach Ausscheiden Herr Torsten Bognitz
Vorlage: V/2011/10338
 6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 7. schriftliche Anfragen von Stadträten
 8. Mitteilungen
 8.1. Berichterstattung zum Stand der Umsetzung 

Inklusion in Horteinrichtungen der Stadt Halle 
(Saale)

(Antrag der Stadträtin Frau Sabine Wolff (NEUES 

FORUM) - Vorlage V/2011/10084)
 9. Themenspeicher
 10. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 11. Anregungen
Tagesordnung Ð nicht šffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
 2. Genehmigung der Niederschriften
 2.1. Genehmigung der Niederschrift vom 20.12.2011
 2.2. Genehmigung der Niederschrift vom 12.01.2012
 3. Beschlussvorlagen
 4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 5. schriftliche Anfragen von Stadträten
 6. Mitteilungen
 7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 8. Anregungen

Hanna Haupt, Ausschussvorsitzende
Tobias Kogge, Beigeordneter

Bildungsausschuss
Am Dienstag, dem 7. Februar 2012, 17 Uhr, !ndet in 

den Berufsbildenden Schulen V, Universitätsring 
21, 06108 Halle (Saale) eine öffentliche/nicht öf-
fentliche Sitzung des Bildungsausschusses statt.

Tagesordnung Ð šffentlicher Teil
 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ord-

nungsmäßigkeit der Einladung und der Be-
schlussfähigkeit

 2. Feststellung der Tagesordnung
 3. Genehmigung der Niederschriften vom 

13.12.2011 und 10.01.2012
 4. Diskussion zur Schülerbeförderung mit Vertre-

tern der HAVAG
 5. Beschlussvorlagen
 5.1. Einbringung doppischer Haushalt 2012
Vorlage: V/2011/10306
 5.2. Umsetzung der Vorschläge zur Mittelreduzie-

rung / Haushaltskonsolidierung im Schulver-
waltungsamt, Teil 1

Vorlage: V/2012/10385
 5.3. Umsetzung der Vorschläge zur Mittelreduzie-

rung/Haushaltskonsolidierung im Schulverwal-
tungsamt, Teil 2

Vorlage: V/2012/10386
 5.4. Umsetzung der Vorschläge zur Mittelreduzie-

rung / Haushaltskonsolidierung im Schulver-
waltungsamt, Teil 3

Vorlage: V/2012/10384
 6. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 7. schriftliche Anfragen von Stadträten
 8. Mitteilungen
 9. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 10. Anregungen
Tagesordnung Ð nicht šffentlicher Teil
1. Feststellung der Tagesordnung
 2. Genehmigung der Niederschriften vom 

13.12.2011 und 10.01.2012
 3. Beschlussvorlagen
 4. Anträge von Fraktionen und Stadträten
 5. schriftliche Anfragen von Stadträten
 6. Mitteilungen
 7. Beantwortung von mündlichen Anfragen
 8. Anregungen

Andreas Schachtschneider,  
Ausschussvorsitzender

Tobias Kogge, Beigeordneter

Friedhofssatzung fŸr die kommunalen Friedhšfe der Stadt Halle (Saale) 

PrŠambel

Aufgrund der §§ 6 und 8 der Gemeindeordnung 
für das Land Sachsen-Anhalt (Gemeinde-ord-
nung - GO LSA) i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Zweiten Be-
gleitgesetzes zur Gemeindegebietsreform vom 
08. Juli 2010 (GVBl. LSA S. 406), sowie des § 25 
Abs. 1 des Gesetzes über das Lei-chen-, Bestat-
tungs- und Friedhofswesen des Landes Sachsen-
Anhalt (Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-
Anhalt - BestattG LSA) vom 5. Februar 2002 
(GVBl. LSA S. 46), ge-ändert durch Artikel 5 
des Gesetzes zur Änderung des Landesrechts 
aufgrund der bundes-rechtlichen Einführung 
des Rechtsinstituts der Eingetragenen Lebens-
partnerschaft vom 26. März 2004 (GVBl. LSA 
S. 234), hat der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) 
am 14.12.2011 die folgende Satzung beschlos-
sen: Frieshofssatzung für die kommunalen 
Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)

I Allgemeine Vorschriften
¤ 1 Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für alle nach-
folgend bezeichneten kommunalen Friedhöfe 
und kommunalen Friedhofsteile auf kirchlichen 
Friedhöfen der Stadt Halle (Saale).

1. Gertraudenfriedhof, 2. Südfriedhof, 3. 
Nordfriedhof, 4. Neustadt, 5. Kröllwitz, 6. Let-
tin, 7. Dölau, Teil d. kirchl. Friedhofes, 8. See-
ben, 9. Giebichenstein, 10. Ammendorf, 11. Ra-
dewell, 12. Diemitz, 13. Büschdorf, 14. Stadt-
gottesacker.

Verwaltungstechnisch sind den 4 Hauptfried-
höfen (Gertraudenfriedhof, Südfriedhof, Nord-
friedhof, Friedhof Neustadt) die Stadtteilfried-
höfe wie folgt zugeordnet:

Gertraudenfriedhof:  - Kröllwitz, - Lettin, - 
Dölau, - Seeben, - Giebichenstein

SŸdfriedhof: - Ammendorf, - Radewell
Nordfriedhof:  - Diemitz, - Büschdorf, - 

Stadtgottesacker.
Der Stadtgottesacker nimmt als kulturhisto-

risch wertvolle Renaissanceanlage eine Son-
derstellung ein unter den von der Stadt Halle 
verwalteten Friedhöfen und steht unter Denk-
malschutz. Hier gelten zusätzliche Gestaltungs-
vorschriften (§§ 27, 30, 31 (7)).

¤ 2 Friedhofszweck 
(1) Die Friedhöfe sind öffentliche Ein-
richtungen der Stadt Halle (Saale). 
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung 
aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwoh-
ner der Stadt Halle waren, die innerhalb des 
Stadtgebietes verstorben sind oder ein Recht auf 
Beisetzung in einer bestimmten Grabstelle besa-
ßen. Die Bestattung an-derer Personen kann von 
der Friedhofsverwaltung zugelassen werden und 
richtet sich nach der Belegungsmöglichkeit des 
entsprechenden Friedhofes.
(3) Die Friedhöfe sind wichtige Grün"ä-
chen innerhalb der Stadt mit einem hohen Er-
ho-lungswert. Sie haben aufgrund ihres Grün-
potentials eine wesentliche Bedeutung für den 
Umwelt- und Naturschutz. An den Friedhöfen ist 
die kulturgeschichtliche Ent-wicklung von Ge-
nerationen ablesbar. Die Gesamtgestaltung der 
Friedhöfe und die Details von Grabgestaltung 
und Grabmal sollen sich bei aller Individualität 
harmo-nisch zu einem Ganzen fügen.

¤ 3 Beisetzungsmšglichkeiten
Mit  Leichen und Aschen darf nur so verfah-
ren werden, dass die Würde der Verstorbenen 
nicht verletzt wird. Leichen und Aschen müs-
sen auf Friedhöfen bestattet werden. Die Wahl 
des Friedhofes ist freigestellt, soweit auf dem 
entsprechenden Friedhof Grabstellen zur Ver-
fügung stehen.

¤  4 Schlie§ung und Entwidmung 
(1) Jeder Friedhof oder Friedhofsteil 
kann aus wichtigem öffentlichem Grund für wei-
tere Bestattungen gesperrt (Schließung) oder ei-
ner anderen Verwendung (Entwidmung) zuge-
führt werden. Dasselbe gilt für einzelne Grab-
stätten. Hierüber entscheidet der Stadtrat.
(2) Durch die Schließung wird die Mög-
lichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen. 
Soweit durch Schließung das Recht auf wei-
tere Bestattungen in Wahlgrabstätten er-lischt, 
wird dem Nutzungsberechtigten für die restliche 
Nutzungszeit bei Eintritt ei-nes weiteren Bestat-
tungsfalls auf Antrag ein anderes gleichwertiges 
Wahlgrab zur Verfügung gestellt.
(3) Durch die Entwidmung geht die Ei-
genschaft der Friedhöfe als Ruhestätte der To-
ten verloren. Die in Reihengräbern Bestatteten 
werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelau-
fen ist, auf Kosten der Stadt in andere gleichwer-
tige Gräber umgebettet. Die in Wahlgrabstätten 
Bestatteten werden, falls die Nutzungszeit noch 
nicht abgelaufen ist, auf Kosten der Stadt in an-
dere gleichwertige Grabstätten umgebettet. 
(4) Schließung oder Entwidmung wer-
den öffentlich bekannt gegeben. Der Nutzungs-
be-rechtige einer Wahlgrabstätte erhält außer-
dem einen schriftlichen Bescheid, wenn sein 
Aufenthalt bekannt oder ohne bestimmten Auf-
wand zu ermitteln ist.
(5) Ersatzgrabstellen werden von der 
Stadt auf ihre Kosten auf ähnliche Weise wie 
die Gräber auf den entwidmeten oder außer-
dienst gestellten Friedhöfen / Friedhofstei-len 
hergerichtet. Die Ersatzgrabstätten werden Ge-
genstand des Nutzungsrechtes.
(6) Für Friedhöfe, bei denen eine Schlie-
ßung zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Satzung feststeht, werden entgegen § 13 Abs. 1 
die Ruhezeiten für Aschen und Leichen auf 15 
Jahre (Mindestruhezeit) begrenzt.

II Ordnungsvorschriften
¤ 5 …ffnungszeiten 

(1) Die Friedhöfe sind während der an 
den Eingängen bekannt gegebenen jahreszeit-
lich bedingten Zeiten für den Besuch geöffnet.
(2) Die Friedhofsverwaltung kann das 
Betreten von Friedhöfen oder einzelner Fried-
hofsteile aus besonderem Anlass – wie Bau-
arbeiten, Baump"egemaßnahmen oder Witte-
rungsbedingungen – vorübergehend untersagen 
bzw. einschränken.

¤ 6 Verhalten auf dem Friedhof 
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen 
der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. 
Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind 
zu befolgen.
(2)  Kinder unter 7 Jahren dürfen die 
Friedhöfe nur in Begleitung und unter der Auf-
sicht Erwachsener betreten.
(3)  Auf den Friedhöfen ist insbesondere 
nicht gestattet:
a) die Wege mit Fahrzeugen, Fahr-
rädern und Sportgeräten aller Art zu befah-
ren (ausgenommen sind Rollstühle sowie Fahr-
zeuge des Grün"ächenamtes, der zuge-lassenen 
Gewerbetreibenden und Fahrzeuge von Behin-
derten mit schriftlicher Genehmigung der Fried-
hofsverwaltung), 
b) Waren aller Art und gewerbliche 
Dienste anzubieten, Druckschriften zu vertei-
len oder in sonstiger Weise zu werben, 
c) Abraum und Abfälle außerhalb der 
dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
d) den Friedhof zu verunreinigen oder 
zu beschädigen, Grabstellen, Einfriedungen und 
Hecken zu übersteigen und Rasen"ächen (ausge-
nommen Rasenwege) zu betreten, 
e) zu lärmen und zu spielen, 
f) Tiere mitzubringen (ausgenommen 
Blindenhunde), 

g) P"anzen und sonstiges Grabzubehör 
widerrechtlich zu entfernen, 
h) chemische Unkrautbekämpfungs-
mittel an den Grabstätten anzuwenden,
i) die Erstellung und Verwertung von 
Film- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten 
Zwecken.
j) der Genuss von Alkohol
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zu-
lassen, soweit sie mit dem Zweck und der Ord-
nung des Friedhofes vereinbar sind.
(4) Totengedenkfeiern und andere nicht 
mit einer Bestattung zusammenhängenden Ver-
anstaltungen auf Friedhöfen bedürfen der Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. Sie sind 8 
Tage vorher anzumelden.

Fortsetzung der Satzung auf Seite 6
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¤ 7 Gewerbliche Arbeiten 
(1) GŠrtner, Steinmetze, Bildhauer und 
sonstige Gewerbetreibende bedŸrfen fŸr TŠtig-
keiten auf den Friedhšfen der vorherigen Zulas-
sung durch die Friedhofsverwaltung.
(2) Zuzulassen sind Antragsteller, die 
eine entsprechende fachliche Quali!kation ha-
ben. Sonstigen Gewerbetreibenden kann die 
AusŸbung anderer als in Abs.1 ge-nannter TŠ-
tigkeiten gestattet werden, wenn dies mit dem 
Friedhofszweck vereinbar ist.
(3) Die Zulassung erfolgt durch Aus-
stellen einer Berechtigungskarte. Diese ist dem 
Friedhofspersonal auf Verlangen vorzuzeigen; 
ihre GŸltigkeit ist alle 3 Jahre bestŠtigen zu las-
sen.  
(4) Die Gewerbetreibenden und ihre 
Mitarbeiter haben die Friedhofssatzung  und 
die dazu ergangenen Regelungen zu beachten. 
Die Gewerbetreibenden haften fŸr alle SchŠden, 
die sie oder ihre Mitarbeiter im Zusammenhang 
mit ihrer TŠtigkeit auf den Friedhšfen schuld-
haft verursachen. Die Friedhofsverwaltung hat 
die Zulassung davon abhŠngig zu machen, dass 
der Antragsteller einer fŸr die AusfŸhrung sei-
ner TŠtigkeit ausreichenden Haftschutzp"icht-
versicherung nachweist.
(5) Gewerbliche Arbeiten dŸrfen auf den 
Friedhšfen nur wŠhrend der von der Fried-hofs-
verwaltung festgesetzten Zeiten durchgefŸhrt 
werden.
(6) FŸr notwendige Transporte sind ge-
rŠuscharme Fahrzeuge zu verwenden. Es ist 
langsam zu fahren, Bestattungen dŸrfen nicht 
beeintrŠchtigt werden. Bei Frostauf-bruch und 
NŠsse sind Fahrten auf unbefestigten Wegen 
nicht erlaubt.
(7) ArbeitsgerŠte und Materialien  dŸr-
fen auf den Friedhšfen nur vorŸbergehend und 
an geeigneten Stellen gelagert werden. Arbeits- 
und LagerplŠtze sind nach Beendigung der Ta-
gesarbeit  sauber zu verlassen.
(8) Die Gewerbetreibenden dŸrfen auf 
den Friedhšfen keinerlei Abraum lagern. Ar-
beitsgerŠte dŸrfen nicht an oder in den Wasse-
rentnahmestellen gereinigt werden.
(9) Die Friedhofsverwaltung kann Ge-
werbetreibenden, die gegen diese Satzung ver-
sto§en, nach schriftlicher Mahnung die Zulas-
sung auf Zeit oder Dauer durch schrift-lichen 
Bescheid  entziehen.
(10) FŸr die Zulassung von Gewerbetrei-
benden wird eine GebŸhr nach der gŸltigen Sat-
zung erhoben.

III Bestattungsvorschriften
¤ 8 Allgemeines 

(1) Jede Leiche muss bestattet werden. 
FŸr die Bestattung haben der Ÿberlebende Ehe-
gatte oder eingetragene Lebenspartner, die voll-
jŠhrigen Kinder, die Eltern, die Gro§eltern, die 
volljŠhrigen Geschwister und Enkelkinder der 
verstorbenen Person in dieser Reihenfolge oder 
eine von der verstorbenen Person zu Lebzeiten 
beauftragten Person oder Einrichtung zu sorgen.
(2) Erd- und Feuerbestattungen sind un-
verzŸglich nach Beurkundung des Sterbefalles 
bei einem Bestattungsunternehmen anzumel-
den.
(3) Die Friedhofsverwaltung stimmt ge-
meinsam mit dem jeweiligen Bestattungsinstitut 
und dem Hinterbliebenen Ort und Zeit der Be-
stattung bzw. Beisetzung ab. Die Be-stattungs-
p"ichtigen kšnnen auf dem gewŸnschten  Fried-
hof Ð soweit GrabstŠtten zur VerfŸgung stehen 
- eine GrabstŠtte fŸr Erd- oder Feuerbestattung 
erwerben. FŸr vorher erworbene GrabstŠtten ist 
das Nutzungsrecht nachzuweisen und ggf. zu 
verlŠngern.
(4) Erdbestattungen sollen nach dem 
Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalts 
(BestattG LSA) innerhalb von 10 Tagen nach 
Eintritt des Todes durchgefŸhrt werden. Urnen 
sind gemŠ§ BestattG LSA innerhalb eines Mo-
nats nach EinŠscherung beizuset-zen. Leichen / 
Aschen, die nicht innerhalb dieser Frist beige-
setzt sind, werden auf Ko-sten des Bestattungs-
p"ichtigen von Amts wegen in einer Reihen-
grabstelle oder Urnengemeinschaftsanlage bei-
gesetzt.

¤ 9 Beschaffenheit von SŠrgen
(1) Die SŠrge mŸssen festgefŸgt und so 
abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 
Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. FŸr die Be-
stattung sind zur Vermeidung von Umwelt-be-
lastungen nur SŠrge aus leicht abbaubaren Ma-
terial (z. B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-, 
PDP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulo-
sehaltigen und sonstigen um-weltgefŠhrdenden 
Lacke und ZusŠtze enthalten. Entsprechendes 
gilt fŸr Sargzubehšr und Ðausstattung. Die Klei-
dung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Na-
turtextilien bestehen.
(2) SŠrge sollen hšchstens 2,00 m lang, 
0,70 m breit und 0,75 m hoch sein. Wird im Aus-
nahmefall ein grš§erer Sarg verwendet, so ist 
dies der Friedhofsverwaltung 2 Werkta-ge vor 
der Beisetzung mitzuteilen. FŸr die Mehrarbeit 

beim Ausheben des Grabes wird ein  Zuschlag 
zu den Bestattungskosten erhoben.
(3) FŸr Beisetzungen in vorhandene 
GrŸfte sind nur MetallsŠrge oder HolzsŠrge 
mit Me-talleinsatz zugelassen, die luftdicht ver-
schlossen sind.

¤ 10 Leichenhalle 
(1) Die Leichenhallen dienen der Auf-
nahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dŸr-
fen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung 
und in Begleitung des Friedhofspersonals betre-
ten werden. 
(2) Die Angehšrigen kšnnen, sofern kei-
ne hygienischen Bestimmungen entgegenstehen, 
den Verstorbenen zu einer zu vereinbarenden 
Zeit sehen. Die Aufbahrung erfolgt in einen da-
fŸr vorgesehenen Abschiedsraum.
 (3) Die SŠrge der an meldep"ichtigen 
Ÿbertragbaren Krankheiten Verstorbenen sol-
len in einem besonderen Raum der Leichenhal-
le aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen RŠu-
men  und die Besichtigung der Leiche bedŸr-
fen zusŠtzlich der vorherigen Zustim-mung des 
Amtsarztes.

¤ 11  Trauerfeiern 
(1) Trauerfeiern auf den kommunalen 
Friedhšfen der Stadt Halle (Saale) dŸrfen nur 
in den vorhandenen Feierhallen abgehalten wer-
den. Der Zeitraum der Trauerfeier sollte in der 
Feierhalle 30 Minuten nicht Ÿberschreiten, wenn 
mit der Friedhofsverwaltung nichts anderes ab-
gestimmt wurde.
(2) FŸr stille Beisetzungen ist grund-
sŠtzlich der UrnenŸbergaberaum zu benutzen. 
(3) Die Feierhalle, einschlie§lich Grund-
dekoration, Musikinstrument bzw. Tontechnik, 
Bahrwagen und Kranztransportwagen, wird von 
der Friedhofsverwaltung zur VerfŸgung gestellt. 
Auf dem Gertraudenfriedhof erfolgt dies vom 
GemeinnŸtzigen Feuerbestat-tungsverein e.V.
(4) Das Aufstellen des Sarges in der Fei-
erhalle kann aus hygienischen GrŸnden unter-
sagt werden.
(5) Das Absenken des Sarges bzw. der 
Urne in das Grab obliegt dem Bestattungsunter-
nehmen oder der Stadt Halle (Saale).

¤ 12 Ausheben der GrŠber 
(1) Die GrŠber werden von der Fried-
hofsverwaltung ausgehoben und geschlossen.
(2) Die Tiefe der GrŠber betrŠgt von der 
Erdober"Šche (ohne HŸgel) bis zur Oberkan-
te des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Ober-
kante der Urne  mindestens 0,50 m. Die GrŠber 
der Erdbestattungen mŸssen voneinander durch 
mindestens 0,30 m starke ErdwŠnde getrennt 
sein.
(3) Der Nutzungsberechtigte  hat Grab-
zubehšr vorher entfernen zu lassen. Sofern beim 
Ausheben der GrŠber Grabmale, Fundamente 
oder Grabzubehšr durch die Friedhofsverwal-
tung entfernt werden mŸssen, sind die dadurch 
entstehenden Kosten durch den Nutzungsbe-
rechtigten zu tragen.
(4) BeeintrŠchtigungen durch Bestat-
tungen an NachbargrŠbern, wie aufgestellte Erd-
con-tainer oder Erdablagerungen, sind vorŸber-
gehend zu dulden.
(5) Die Urnennischen in Kolumbarien 
sind durch einen Steinmetz zu šffnen und nach 
der Beisetzung zu schlie§en. 

¤ 13 Ruhezeit 
(1) Die Ruhezeit fŸr Aschen und Lei-
chen betrŠgt 20 Jahre.
(2) Umbettungen verlŠngern die Ruhe-
zeit nicht.

¤ 14 Umbettungen 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsŠtz-
lich nicht gestšrt werden.
(2) Umbettungen  von Leichen und 
Aschen bedŸrfen, unbeschadet der sonstigen ge-
setzlichen Vorschriften, der vorherigen Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung. Die Zustim-
mung kann nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes erteilt werden. Umbettungen in-ner-
halb des Stadtgebietes sind in den ersten 3 Jah-
ren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines drin-
genden šffentlichen Interesses zulŠssig.
(3) Umbettungen aus einer Reihengrab-
stŠtte / UrnenreihengrabstŠtte in eine andere 
Rei-hengrabstŠtte / UrnenreihengrabstŠtte sind 
innerhalb des Stadtgebietes nicht zulŠssig. ¤ 4 
Abs. 2 und 3 bleiben unberŸhrt.
(4) Nach Ablauf der Ruhezeit / Nut-
zungszeit noch vorhandener Leichen- oder 
Aschenreste kšnnen mit vorheriger Zustim-
mung der Stadt Halle (Saale) auch in andere 
Grabstellen umgebettet werden.
(5) Alle Umbettungen erfolgen nur auf 
Antrag. Antragsberechtigt ist der jeweilige Nut-
zungsberechtigte. In den FŠllen von VernachlŠs-
sigung (¤ 35) und bei Entziehung von Nutzungs-
rechten (¤ 35) kšnnen Leichen und Aschen, de-
ren Ruhezeit noch nicht abge-laufen ist, von 
Amtswegen in ReihengrabstŠtten / Urnenge-
meinschaftsanlagen umgebettet werden.
(6) Die Friedhofsverwaltung bestimmt 
den Zeitpunkt der Umbettung. Zur Umbettung 

von Leichen oder Gebeinen Ÿbernimmt die 
Friedhofsverwaltung die Erdarbeiten. Die Um-
bettung von Leichen oder Gebeinen fŸhren Be-
stattungsinstitute aus. Die Anwesenheit Dritter 
wŠhrend einer Umbettung ist nicht erlaubt.
(7) Ausgrabungen bzw. Umbettungen 
von Leichen sollen grundsŠtzlich nur zwischen 
dem 01. Oktober und dem 30. April vorgenom-
men werden; jedoch nicht im Zeitraum von 14 
Tagen bis zu 6 Monaten nach dem Tode. Aus-
grabung und Umbettung einer Leiche bedŸrfen 
der vorherigen schriftlichen Genehmigung des 
Gesundheitsamtes.
(8) Neben der Entrichtung der GebŸhren 
fŸr die Umbettung haben die Antragsteller Er-
satz fŸr SchŠden zu leisten, die an benachbarten 
GrabstŠtten und Anlagen durch eine Umbettung 
zwangslŠu!g entstehen.
(9) Der Ablauf der Ruhe- und Nutzungs-
zeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.
(10) Leichen und Aschen zu anderen als 
zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, 
bedarf einer behšrdlichen oder richterlichen 
Anordnung.
(11) Umbettungen aus Urnengemein-
schaftsanlagen und aus naturnahen Urnenbe-
stattun-gen sind nicht mšglich.

IV GrabstŠtten 
¤ 15 Allgemeines 

(1) Die GrabstŠtten bleiben Eigentum 
der Stadt Halle (Saale). An ihnen kšnnen Nut-
zungs-rechte nach dieser Satzung erworben wer-
den. Das Nutzungsrecht wird grundsŠtzlich nur 
bei Eintritt eines Sterbefalles vergeben. In die-
sem Fall erhŠlt der kŸnftige Inhaber der Grab-
stelle als Beleg eine Grabnutzungsurkunde. Der 
Wechsel des Nutzungsrechtes auf eine andere 
Person sowie Wohnungswechsel des Inhabers 
sind der Friedhofsverwaltung schriftlich mitzu-
teilen. Wird dies versŠumt, so Ÿbernimmt die 
Friedhofsverwaltung keine Haftung fŸr SchŠ-
den, die daraus entstehen.
(2) Der Nutzungsberechtigte entschei-
det Ÿber weitere mšgliche Bestattungen in der 
Grab-stŠtte. Wesentliche VerŠnderungen an der 
Grabstelle, Umbettungen, Ausgrabungen usw., 
kšnnen nur mit Zustimmung des Nutzungsbe-
rechtigten veranlasst werden.
(3) Das Nutzungsrecht entsteht nach 
Zahlung der fŠlligen GebŸhr gemŠ§ GebŸhren-
satzung fŸr die kommunalen Friedhšfe der Stadt 
Halle (Saale).
(4) Schon bei der Verleihung des Nut-
zungsrechtes soll der Erwerber fŸr den Fall sei-
nes Ablebens an den in Satz 2 genannten Per-
sonenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch ei-
nen Vertag Ÿbertragen, der erst im Zeitpunkt des 
Todes des Nutzungsberechtigten wirksam wird.
Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Re-
gelung getroffen, geht das Nutzungsrecht auf die 
Angehšrigen des verstorbenen Nutzungsberech-
tigten in nachstehender Reihenfolge mit deren 
Zustimmung Ÿber:
a) auf den Ÿberlebenden Ehegatten oder einge-
tragenen Lebenspartner, b) auf die Kinder und 
Adoptivkinder, c) auf die Stiefkinder, d) auf die 
Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ih-
rer VŠter oder MŸtter, e) auf die Eltern, f) auf 
die vollbŸrtigen Geschwister, g) auf die Stief-
geschwister, h) auf die nicht unter a) bis g) fal-
lenden Erben
Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und 
f) bis h) wird der €lteste Nutzungsbe-rechtigter. 
Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der 
Angehšrigen des verstorbenen Nutzungsberech-
tigten innerhalb eines Jahres seit der Beisetzung 
Ÿbernimmt.
(5) Der jeweilige Nutzungsberechtigte 
kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person 
Ÿber-tragen. Dazu bedarf es der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. Bei Strei-
tigkeiten Ÿber das Nutzungsrecht, die Verwen-
dung und die Gestaltung einer GrabstŠtte oder 
wegen eines Grabmals, kann die Friedhofsver-
waltung jede VerfŸgung Ÿber die GrabstŠtte bis 
zum Nachweis einer gŸtlichen Einigung oder 
rechtskrŠftigen gerichtlichen Entscheidung un-
tersagen.
 Innerhalb der einzelnen Gruppen b) 
bis d) und f) bis h) wird der €lteste Nutzungsbe-
rechtigter. Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es 
keiner der Angehšrigen des verstorbenen Nut-
zungsberechtigten innerhalb eines Jahres seit 
der Beisetzung Ÿbernimmt.
(5) Der jeweilige Nutzungsberechtigte 
kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person 
Ÿber-tragen. Dazu bedarf es der vorherigen Zu-
stimmung der Friedhofsverwaltung. Bei Strei-
tigkeiten Ÿber das Nutzungsrecht, die Verwen-
dung und die Gestaltung einer GrabstŠtte oder 
wegen eines Grabmals, kann die Friedhofsver-
waltung jede VerfŸgung Ÿber die GrabstŠtte bis 
zum Nachweis einer gŸtlichen Einigung oder 
rechtskrŠftigen gerichtlichen Entscheidung un-
tersagen.
(6) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nut-
zungsrecht unverzŸglich nach Erwerb auf sich 
umschreiben zu lassen.
(7) Aus dem Erwerb des Nutzungs-

rechtes ergibt sich die P"icht zur Anlage und 
P"ege der GrabstŠtte.
(8) Zur Bestattungsvorsorge kšnnen 
Einwohner der Stadt Halle bereits zu Lebzeiten 
Nutzungsrechte erwerben, soweit GrabstŠtten 
zur VerfŸgung stehen.
(9) Beim Abschluss von Bestattungsvor-
sorgevertrŠgen bei einem Bestattungsinstitut ist 
die P"ege der GrabstŠtte, au§er Urnengemein-
schaftsanlagen und naturnahe Bestattun-gen, 
zumindest fŸr die Dauer der Ruhefrist zu ge-
wŠhrleisten. Es ist ein Nutzungsbe-rechtigter zu 
benennen oder ein Dauerp"egevertrag mit einer 
bei den Friedhšfen zuge-lassenen FriedhofsgŠrt-
nerei abzuschlie§en.   
(10)  Die GrabstŠtten werden unterschie-
den in: a) ReihengrabstŠtten fŸr Erdbestat-
tungen, b) ReihengrabstŠtten fŸr Urnenbeiset-
zungen, c) WahlgrabstŠtten fŸr Erdbestattungen, 
d) WahlgrabstŠtten fŸr Urnenbeisetzungen, e) 
HeckengrabstŠtten, f) ErbbegrŠbnisstŠtten, g) 
SondergrabstŠtten, h) Kolumbarien, i) Urnen-
stelen, j) BaumgrabstŠtten fŸr Urnenbeiset-
zungen, k) Urnengemeinschaftsanlagen, l) Na-
turnahe Bestattungen fŸr Erdbeisetzungen, m) 
naturnahe Bestattungen fŸr Urnenbeisetzungen, 
n) UrnengemeinschaftsgrabstŠtten, o) Ruhege-
meinschaftsgrabstŠtten fŸr Urnen, p) Ehren-
grabstŠtten / KriegsgrŠber
Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder 
Wiedererwerb von Nutzungsrechten an ei-
ner der Lage nach bestimmten GrabstŠtte, an 
WahlgrabstŠtten, an UrnenwahlgrabstŠtten, an 
EhrengrabstŠtten oder auf UnverŠnderlichkeit 
der Umgebung.

¤ 16 ReihengrabstŠtten 
(1) ReihengrabstŠtten fŸr Erdbestat-
tungen und Urnenbestattungen werden der Rei-
he nach belegt und erst im Todesfall fŸr die 
Dauer von 20 Jahren Ruhezeit des Bestatteten / 
Beizusetzenden verliehen. In jeder Reihengrab-
stŠtte darf nur eine Leiche oder Asche beigesetzt 
werden.
(2) Das AbrŠumen von Reihengrab-
feldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der 
Ruhezei-ten wird 3 Monate vorher šffentlich 
und durch ein Hinweisschild auf dem betref-
fenden Grabfeld bekannt gemacht.
(3) Ein Wiedererwerb bzw. die VerlŠn-
gerung des Nutzungsrechtes an einer Reihen-
grabstŠtte ist nicht mšglich.

¤ 17 WahlgrabstŠtten 
(1) Nutzungsrechte an WahlgrabstŠtten 
werden fŸr 30 Jahre verliehen. 
(2) Die VerlŠngerung des Nutzungs-
rechtes ist zur GewŠhrleistung der Ruhezeit 
fŸr weitere Beisetzungen / Bestattungen oder 
im Ablaufjahr fŸr mindestens 1 Jahr auf An-
trag mšglich. Die Friedhofsverwaltung kann Er-
werb oder VerlŠngerungen von Nutzungsrechten 
ablehnen, wenn die Schlie§ung des Friedhofes 
gemŠ§ ¤ 4 beabsichtigt ist. 
(3) Auf den Ablauf des Nutzungsrechtes 
wird der Nutzungsberechtigte 3 Monate vorher 
schriftlich, falls er nicht bekannt oder nicht ohne 
weiteres zu ermitteln ist, durch eine šf-fentliche 
Bekanntmachung und durch einen Hinweis fŸr 
die Dauer von 3 Monaten auf der Grabstelle hin-
gewiesen.
(4) FŸr Erdbestattungen kann das Nut-
zungsrecht fŸr ein- oder mehrstellige GrabstŠt-
ten erworben werden. Bei weiteren Bestattungen 
muss die Ruhezeit von 20 Jahren ge-wŠhrleistet 
sein (¤ 4 Abs. 6 bleibt unberŸhrt).
(5) In einer WahlgrabstŠtte fŸr Erdbe-
stattung kšnnen zusŠtzlich 4 Urnen beigesetzt 
werden. Die Ruhezeit von 20 Jahren muss ge-
wŠhrleistet sein.
(6) In einer WahlgrabstŠtte fŸr Urnen-
beisetzungen kšnnen 4 Urnen je m# beigesetzt 
werden.
(7) HeckengrabstŠtten, ErbbegrŠbnisse 
und SondergrabstŠtten sind WahlgrabstŠtten mit 
unterschiedlichen FlŠchen und besonderen Ge-
hšlzp"anzungen. 
(8) Auf das Nutzungsrecht kann nach 
Ablauf der Ruhezeit des zuletzt Verstorbenen 
bzw. nach Ablauf des Nutzungsrechtes verzich-
tet werden. Dies ist schriftlich zu erklŠren.

¤ 18 Kolumbarien / Urnenstelen
(1) In den Kolumbarien (Urnennischen) 
kšnnen je nach Anlage des Friedhofes 2, 3, 4 oder 
6 Urnen beigesetzt werden.
(2) Das Nutzungsrecht wird fŸr 30 Jahre 
verliehen. Eine VerlŠngerung des Nutzungsrechtes 
ist mšglich.
(3) Urnenstelen kšnnen in besonders aus-
gewiesenen Abteilungen durch eine Steinmetz-!r-
ma auf Antrag bei der Friedhofsverwaltung errich-
tet werden.
(4) Es kšnnen maximal 3 Urnensegmente 
Ÿbereinander aufgestellt werden.
(5) Die Urnenstelen sind jeweils einer 1 m# 
Grab"Šche zugeordnet. Das Nutzungsrecht wird 
fŸr 30 Jahre verliehen. Eine VerlŠngerung des Nut-
zungsrechtes ist mšglich.

¤ 19 BaumgrabstŠtten fŸr Urnen
(1) Baumbestattungen von Urnen sind an 

besonders ausgewiesenen BŠumen im Wurzel-be-
reich mšglich. Die Beisetzung darf nur in einer bi-
ologisch abbaubaren Urne erfolgen. Baumbestat-
tungen werden auf den von der Friedhofsverwal-
tung festgelegten Bereichen angeboten.
(2) In einer BaumgrabstŠtte kšnnen 2 Ur-
nen beigesetzt werden.
(3) Das Nutzungsrecht an BaumgrŠbern 
wird fŸr die Dauer von 30 Jahren verliehen. Die 
VerlŠngerung des Nutzungsrechtes ist auf Antrag 
mšglich.
(4) Sollte der Baum im Laufe des Nut-
zungsrechtes zerstšrt oder aus SicherheitsgrŸnden 
gefŠllt werden, schafft die Friedhofsverwaltung Er-
satz durch P"anzung eines neuen Baumes.
(5) Zur Kennzeichnung der GrabstŠtte 
kann von dem Nutzungsberechtigten eine ebener-
dige Grabplatte, in Form eines Laubblattes, maxi-
male Grš§e 0,40 x 0,40 m, angebracht werden. Die 
Anbringung von Grabzeichen an den jeweiligen 
BŠumen ist nicht gestattet.
(6) Das Ablegen von Blumenschmuck 
ist nur anlŠsslich einer Beisetzung gestattet. Ver-
welkte Blumen und Gebinde sind spŠtestens nach 
4 Wochen zu entfernen.

¤ 20 Urnengemeinschaftsanlagen 
(1) Urnengemeinschaftsanlagen sind 
GrabstŠtten ohne individuelle Kennzeichnung.
(2) Urnen mŸssen aus leicht abbaubarem 
umweltfreundlichem Material bestehen. 
(3) FŸr †berurnen sind kugelfšrmige Ur-
nen und Keramikurnen nicht zulŠssig.
(4) Gestaltung und Pflege obliegt der 
Friedhofsverwaltung. Die Niederlegung von Grab-
schmuck ist nur an den dafŸr vorgesehenen PlŠtzen 
zulŠssig.
(5) Umbettungen sind nicht mšglich.

¤ 21 Naturnahe Bestattungen fŸr Urnen- und 
Erdbestattungen

Naturnahe Bestattungen fŸr Urnen
(1) Die Beisetzung der Urnen erfolgt in ei-
ner naturbelassenen Abteilung mit waldŠhnlichen 
Charakter auf dem Gertraudenfriedhof und Fried-
hof Halle Neustadt oh-ne Namensnennung. Umge-
ben von BŠumen und StrŠuchern ist dieser Bereich 
des Friedhofes ein natŸrlicher Ort der Trauer und 
Besinnung. Bei der Wahl dieser Beisetzungsmšg-
lichkeit steht die gemeinsame Naturverbundenheit 
im Vordergrund.
(2) Die Beisetzung darf nur in einer biolo-
gisch abbaubaren Urne erfolgen. Es gibt keine indi-
viduelle Grabstelle und somit keine Verp"ichtung 
des Nutzungsberechtigten zur P"ege.
(3) P"egeeingriffe durch die Friedhofsver-
waltung beschrŠnken sich auf zurŸckhaltende Ein-
griffe in den Bodenwuchs und Verkehrssicherungs-
ma§nahmen im Gehšlzbestand.
(4) Blumen und Gebinde kšnnen zur Bei-
setzung an einer zentralen FlŠche abgelegt wer-
den. Das Bep"anzen und AusschmŸcken der Bei-
setzungs"Šche ist nicht gestattet.
(5) Das Nutzungsrecht fŸr die naturnahe 
Bestattung wird fŸr die Dauer von 20 Jahren ver-
liehen. Eine VerlŠngerung des Nutzungsrechtes 
und Umbettungen sind nicht mšglich.

Naturnahe Bestattung fŸr Erdbestattungen
(1) Die Erdbestattungen erfolgen in einer 
naturnahen Abteilung des Gertraudenfriedhofes 
und Friedhof Halle Neustadt der Reihe nach inner-
halb einer Rasen"Šche, die von BŠumen und StrŠu-
chern umgeben ist ohne Namensnennung.
(2) Es besteht keine individuelle Grabstel-
le und somit keine Verp"ichtung des Nutzungsbe-
rechtigten zur P"ege. Die P"ege der Rasen"Šche 
erfolgt durch die Friedhofsverwal-tung.
(3) Das Nutzungsrecht wird fŸr die Dauer 
von 20 Jahren verliehen.
(4) Blumen und Gebinde kšnnen an einer 
ausgewiesenen FlŠche abgelegt werden.

¤ 22 UrnengemeinschaftsgrabstŠtten und  
RuhegemeinschaftsgrabstŠtten fŸr Urnen

(1) UrnengemeinschaftsgrabstŠtten sind 
GrabstŠtten fŸr die Beisetzung von Urnen. Die Be-
stattungs"Šche ist mit P"anzen gestaltet. Die P"e-
ge obliegt der Friedhofsverwal-tung.
(2) Die GrabstŠtten sind mit einem oder 
mehreren Grabmalen ausgestaltet, auf denen der 
Name des Verstorbenen durch eine Steinmetz!r-
ma angebracht werden kann. Die anfallenden Ko-
sten sind durch den Nutzungsberechtigten zu tra-
gen.
(3) Das Nutzungsrecht kann je nach Anla-
ge fŸr die Dauer von 20 bzw. 30 Jahren erworben 
werden.
(4) Umbettungen sind nicht mšglich.
(5) FŸr das Nutzungsrecht und P"ege der 
Anlage ist eine einmalige GebŸhr vom Nutzungs-
berechtigten zu zahlen.
(6) Auf den Friedhšfen kšnnen im Rah-
men der Mšglichkeiten auch Nutzungsrechte an 
GemeinschaftsgrabstŠtten als Ruhegemeinschaf-
ten mit unterschiedlichster Gestaltung verliehen 
werden. Der Erwerb des Nutzungsrechtes ist an 
den Abschluss eines vorgegebenen Dauerp"ege-
vertrages mit der Treuhandstelle fŸr Dauergrab-
p"ege gebunden.
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§ 23 Ehrengrabstätten / Kriegsgräber 
(1) Die Zuerkennung, das Anlegen und 
die P!ege von EhrengrabstŠtten (einzeln oder in 
geschlossenen Feldern) obliegt ausschlie§lich der 
Stadt Halle (Saale).
(2)  FŸr die Anlage und Unterhaltung der 
GrŠber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft 
gelten die gesetzlichen Vorschriften (GrŠbergesetz) 
in der jeweils gŸltigen Fassung.

V. Gestaltung der Grabstätten
§ 24 Abteilung mit allgemeinen und  

zusätzlichen Gestaltungsvorschriften 
(1) Auf den Friedhšfen kšnnen Abtei-
lungen mit allgemeinen und zusŠtzlichen Gestal-
tungsvorschriften eingerichtet werden.
(2) Es besteht die Mšglichkeit, eine Grab-
stŠtte in einer Abteilung mit allgemeinen oder zu-
sŠtzlichen Gestaltungsrichtlinien zu wŠhlen. Der 
Erwerber des Nutzungsrechtes ist auf die Gestal-
tungsrichtlinien hinzuweisen. Die Kenntnisnah-
me der Richtlinien ist durch Unterschrift des Nut-
zungsberechtigten bestŠtigen zu lassen.

§ 25 Allgemeine Gestaltungsvorschriften 
(1) Jede GrabstŠtte ist unbeschadet der 
Anforderung fŸr Abteilungen mit zusŠtzlichen Ge-
staltungsvorschriften so zu gestalten und so an die 
vorhandene Situation anzupassen, dass der Fried-
hofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die 
WŸrde des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen 
und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
(2) Zur Erhaltung der naturnahen Anlage 
und P!ege des Friedhofes sind Einfassungen nur 
bei Wiederbelegung von GrabstŠtten mit vorhan-
denen Einfassungen und in gesondert ausgewie-
senen Abteilungen mit allgemeinen Gestaltungs-
vorschriften zulŠssig. Diese Grabeinfassungen sind 
aus steinmetzmŠ§ig bearbeitetem  Natursteinmate-
rial zu fertigen. Sie sollten dem Grabmal angepasst 
sein.
(3) Gie§kannen, Eimer, Werkzeuge, GlŠ-
ser und dergleichen dŸrfen nicht auf GrabstŠtten 
aufbewahrt werden; ihre Befestigung an BŠnken, 
BŠumen und StrŠuchern ist unzulŠssig.
(4) Der Baumbestand auf den Friedhšfen 
steht unter besonderem Schutz. Es gilt die Baum-
schutzsatzung der Stadt Halle in der jeweils gŸl-
tigen Fassung. Von der Friedhofsverwaltung ge-
p!anzte BŠume sind zu dulden. Auf die GrabstŠtte 
dŸr-fen nur P!anzen gep!anzt werden, die ande-
re GrabstŠtten und die šffentlichen Anlagen und 
Wege nicht beeintrŠchtigen.

§ 26  Zusätzliche Gestaltungsvorschriften 
Bei Neuanlagen von Grabfeldern werden von den 
Friedhofsverwaltungen PlŠne erarbeitet, in denen 
die Gestaltung des Grabfeldes und der GrŠber unter 
BerŸcksichtigung von individuellen P!anz!Šchen 
festgelegt ist. Die Erwerber von Nutzungsrechten 
sind auf die Art der Gestaltung hinzuweisen.

§ 27 Gestaltungsgrundsätze für den  
Stadtgottesacker

(1) Aufgrund des Denkmalschutzes beste-
hen fŸr die GrabstŠtten des Stadtgottesackers be-
sondere Gestaltungsvorschriften. Jede GrabstŠtte 
ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupas-
sen, dass die WŸrde des Friedhofes in seinen ein-
zelnen Teilen und in seiner denkmalgeschŸtzten 
Gesamtanlage gewahrt wird.
(2) Vorhandene Einfassungen sind zu er-
halten.
(3) Das Anlegen von GrabhŸgeln ist nicht 
erlaubt.
(4) Trittplatten dŸrfen maximal 20 % der 
Grab!Šche bedecken; das Material ist dem Grab-
mal und ggf. der Grabeinfassung anzupassen.
(5) Maximal ein Drittel der Grab!Šche 
kann fŸr Wechselbep!anzungen (FrŸhjahr-, Som-
mer- und Herbstbep!anzung) genutzt werden.
(6) Als Dauerbep!anzung sind bodende-
ckende Gehšlze (vorzugsweise Efeu) oder niedri-
ge Stauden erlaubt.
(7) Nicht gestattet ist die P!anzung von 
BŠumen sowie Nadelgehšlzen, StrŠuchern und 

Stauden Ÿber 30 cm Wuchshšhe.

VI Grabmale
§ 28 Abteilungen mit allgemeinen  

Gestaltungsvorschriften 
(1) Die Grabmale in Abteilungen mit all-
gemeinen Gestaltungsvorschriften unterliegen un-
beschadet der Bestimmung des ¤ 25 (1) in ihrer Ge-
staltung, Bearbeitung und Anpas-sung an die Um-
gebung keinen zusŠtzlichen Anforderungen. Die 
MindeststŠrke der stehenden Grabmale betrŠgt 0,14 
m. Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende 
An-forderungen verlangen, wenn dies aus GrŸnden 
der Standsicherheit  erforderlich ist.
(2) Liegende Grabmale dŸrfen bei Urnen-
grŠbern nur die HŠlfte der Grab!Šche bedecken.
(3) Liegende Grabmale dŸrfen bei Erdbe-
stattungsgrŠbern nur ein Drittel der Grab!Šche be-
decken.
(4) Mindestma§e fŸr liegende Grabmale 
sind 0,40 x 0,40 x 0,10 m.
(5) Bei Wiederbelegung von GrabstŠtten 
in bestehenden Abteilungen sind die Grabmale an 
die vorhandene Situation und an die nach ehema-
ligen Grabmalvorschriften gestal-teten Grabmale 
anzupassen.

§ 29 Abteilung mit zusätzlichen  
Gestaltungsvorschriften 

(1) FŸr Abteilungen mit zusŠtzlichen Ge-
staltungsvorschriften werden von der Friedhofsver-
waltung PlŠne erarbeitet, in denen Standorte fŸr 
liegende und stehende Grabmale fest-gelegt wer-
den. In ihrer Gestaltung und Bearbeitung mŸssen 
die Grabmale nachstehen-den Anforderungen ent-
sprechen: 1. FŸr Grabmale dŸrfen nur Natursteine, 
Holz oder geschmiedetes bzw. gegossenes Metall 
verwendet werden. 2. Wird fŸr vertiefte Schriften 
zur Erhšhung der Lesbarkeit Farbe verwendet, so 
ist der Farbton weitgehend dem Gestein anzupas-
sen. Die Verwendung von Gold, Silber, Emaille, 
Glas, Kunststoff und Lichtbildern sind nicht zu-
lŠssig. 3. Die Bearbeitung der Grabmale hat all-
seitig gleich zu sein. Bei Hartgestein kann jedoch 
die RŸckseite die nŠchstniedrige Bearbeitungsform 
von Ansicht- und Seiten!Šchen aufweisen. 4.  Po-
litur und Feinschliff sind nur fŸr erhabene Schrif-
ten, Symbole, Ornamentgestaltung und Bossen fŸr 
Zweitschrift zulŠssig. 5. Findlinge sind nur auf Son-
dergrabstŠtten mšglich. 6. Die MindeststŠrke fŸr 
Grabmale betrŠgt 0,14 m. Sockel und Einfassungen 
sind nicht zulŠssig. 7.Das Ma§verhŠltnis der Grab-
male Hšhe zu Breite sollte 2:1 betragen. 8. Es gel-
ten folgende Richtwerte: 
Urnengrabstätte: Hšhe: 0,70 bis 0,80 m, Breite: 
bis 0,40 m; Erdbestattungsgräber: Hšhe: 0,80 bis 
1,20 m, Breite: bis 0,60 m; Kubische Grabmale: 
Hšhe: 1,20 bis 1,40 m, Hšhe: bis 0,50 m.
9. Die Grabmale sollen in ihren Proporti-
onen den GrabstŠtten angepasst sein.
10. Liegende Grabmale dŸrfen nicht die 
gesamte GrabstŠtte bedecken. Mindestma§e sind 
0,40 x 0,40 x 0,10 m.

§ 30 Gestaltungsvorschriften  
für Grabmale des Stadtgottesackers

(1) Zugelassen sind Naturstein, Holz und 
geschmiedetes bzw. gegossenes Metall.
(2) Die Grš§e der Grabmale ist den Pro-
portionen den Ma§en der GrabstŠtte und den Stei-
nen des Umfeldes anzupassen.

§ 31 Zustimmungserfordernis
(1) Aufstellung und BerŠumung sowie 
jede VerŠnderung von Grabmalen und Grabein-
fas-sungen bedŸrfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Auch pro-
visorische Grabmale (nur als naturlasierte Holzta-
feln oder Grabkreuze zulŠssig), sind zustimmungs-
p!ichtig, wenn sie grš§er als 0,15 x 0,30 m sind. Sie 
dŸrfen nicht lŠnger als 2 Jahre nach der Beisetzung 
verwendet werden.
(2) Die bei der Friedhofsverwaltung er-
hŠltlichen Antragsformulare sind zweifach einzu-
reichen und mŸssen enthalten: 1. Angabe des Mate-
rials, der Bearbeitung und der Schriftart, 2. Abmes-
sungen, 3. Grabmalentwurf im Ma§stab 1 : 10 mit 
Frontansicht und Seitenansicht, die Anordnung der 

Schrift, der Ornamente und Symbole mŸssen deut-
lich erkennbar sein. 4. In besonderen FŠllen kann 
die Vorlage der AusfŸhrungszeichnung im Ma§-
stab 1 : 1 verlangt werden.
(3) FŸr GrabmalantrŠge ist eine Bearbei-
tungsgebŸhr entsprechend der FriedhofsgebŸhren-
satzung zu entrichten.
(4) Bei der Aufstellung des Grabmales ist 
die Genehmigung vorzuweisen.
(5) An der rechten Seite des Grabmales 
sind in 0,30 m Hšhe die Grabnummer und das 
Kurzzeichen des Steinmetzbetriebes in vertiefter 
Schrift einzuarbeiten.
(6) Entsprechen Grabmale nicht der Ge-
nehmigung oder werden diese ohne Genehmigung 
aufgestellt, so werden sie nach befristeter Auffor-
derung durch die Friedhofsverwaltung zu Lasten 
des Nutzungsberechtigten entfernt.
(7) FŸr den Stadtgottesacker gilt im Be-
sonderen: 1. Neue Grabmale, €nderungen und Sa-
nierungen sind auf einem speziellen Grabmalan-
trag darzustellen. Darin mŸssen deutlich enthal-
ten sein Schrift, Anordnung von Ornamenten und 
Symbolen.
2. Jeder Antrag ist von der Friedhofsver-
waltung und der Denkmalbehšrde der Stadt Halle 
(Saale) zu genehmigen.

§ 32 Anlieferung
Zur Aufstellung sind die Grabmale und sonstige 
bauliche Anlagen so anzuliefern, dass sie von der 
Friedhofsverwaltung am Friedhofseingang geprŸft 
werden kšnnen. Der genehmigte Grabmalantrag ist 
hierbei vorzulegen.

§ 33 Standsicherheit 
(1) FŸr das Fundamentieren und Verset-
zen von Grabmalen gelten die Richtlinien des Bun-
desinnungsverbandes des Deutschen Steinmetz-, 
Stein- und Holzbildhauerhandwerkes in der jewei-
ligen neuesten Fassung. Grabmale sind so zu fun-
damentieren und zu befestigen, dass sie dauerhaft 
standsicher sind und auch beim …ffnen benachbar-
ter GrŠber nicht umstŸrzen oder sich senken kšn-
nen.
(2) Auf der Grundlage der UnfallverhŸ-
tungsvorschrift 4.7, ¤ 9, der Gartenbauberufsge-
nos-senschaft, prŸft die Stadt jŠhrlich die Stand-
sicherheit der Grabmale. Diese PrŸfung ist gebŸh-
renp!ichtig und ist fŸr den gesamten Zeitraum des 
Nutzungsrechtes im Voraus zu entrichten.
(3) Erscheint die Standsicherheit von 
Grabmalen gefŠhrdet, ist der fŸr die Unterhaltung 
Verantwortliche verp!ichtet, unverzŸglich Abhilfe 
zu schaffen. Bei Gefahr kann die  Friedhofsverwal-
tung auf Kosten des Nutzungsberechtigten Siche-
rungsma§nahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen, 
Absperrung) treffen. Wird der ordnungswidrige 
Zustand trotz schriftlicher Aufforderung nicht in-
nerhalb einer festgesetzten Frist beseitigt, ist die 
Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten 
des Nutzungsberechtigten zu tun. Der Nutzungs-
berechtigte ist fŸr jeden Schaden haftbar, der durch 
UmstŸrzen von Grabmalen entsteht.

§ 34 Entfernung 
(1) Nach Ablauf der Ruhezeit bzw. des 
Nutzungsrechtes sind Grabmale und Grabzube-
hšr durch den Nutzungsberechtigten zu entfernen. 
Dazu bedarf es eines Erlaubnisschei-nes durch die 
Friedhofsverwaltung, um unbefugten Abtransport 
auszuschlie§en.
(2) FŸr den Stadtgottesacker und sonstige 
unter Denkmalschutz stehende Grabmale ist die 
Entfernung nicht mšglich.
(3) Sind Grabmale und Grabzubehšr nicht 
innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit 
bzw. des Nutzungsrechtes entfernt, fallen sie ent-
schŠdigungslos in die VerfŸgungsgewalt der Stadt 
Halle. Die Stadt entscheidet, ob a) Grabmale und 
Grabzubehšr auf Kosten des Nutzungsberechtigten 
entfernt und entsorgt werden, oder b) kŸnstlerisch 
oder historisch wertvolle Grabmale, oder solche, 
die als besondere Eigenart eines Friedhofes gelten, 
erhalten bleiben sollen. An diesen Ma§nahmen ist 
die zustŠndige Denkmalschutzbehšrde der Stadt 
Halle (Saale) entsprechend den gesetzlichen Be-
stimmungen zu beteiligen.  

VII  Schlussvorschriften 
§ 35 Vernachlässigung der P!ege  

von Grabstätten 
(1) Wird eine GrabstŠtte nicht ordnungs-
gemŠ§ hergerichtet oder nicht gep!egt, hat der 
Nutzungsberechtigte auf schriftliche Aufforde-
rung der Stadt die GrabstŠtte innerhalb einer je-
weils festzusetzenden angemessenen Frist in Ord-
nung zu bringen. Ist der Nut-zungsberechtigte nicht 
bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, ge-
nŸgt eine šf-fentliche Bekanntmachung und ein 
6wšchiger Hinweis auf der GrabstŠtte, bei Reihen-
grŠbern auf dem Grabfeld. Wird die Aufforderung 
nicht befolgt, kšnnen ReihengrabstŠtten / Urnenrei-
hengrabstŠtten von der Stadt berŠumt, eingeebnet 
und eingesŠt werden. Bei WahlgrabstŠtten / Urnen-
wahlgrabstŠtten kann die Stadt in diesem Fall die 
GrabstŠtten auf Kosten des jeweiligen Nutzungs-
berechtigten in Ordnung bringen lassen oder das 
Nutzungsrecht ohne EntschŠdigung entziehen. Vor 
dem Entzug des Nut-zungsrechtes ist der jeweilige 
Nutzungsberechtigte noch einmal schriftlich auf-
zufor-dern, die GrabstŠtte unverzŸglich in Ordnung 
zu bringen. Ist er nicht bekannt oder nicht ohne wei-
teres zu ermitteln, haben noch einmal eine entspre-
chende šffentliche Bekanntmachung und ein ent-
sprechender 6-wšchiger Hinweis auf der GrabstŠt-
te zu erfolgen. In dem Entziehungsbescheid ist der 
jeweilige Nutzungsberechtigte aufzufor-dern, das 
Grabmal und die sonstigen baulichen Anlagen in-
nerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des 
Entziehungsbescheides zu entfernen. Der Nut-
zungsberechtigte ist in den schriftlichen Aufforde-
rungen, der šffentlichen Bekanntmachung und dem 
Hinweis auf der GrabstŠtte oder dem Grabfeld auf 
die fŸr ihn ma§geblichen Rechtsfol-gen der SŠtze 3 
und 4 hinzuweisen. In dem Entziehungsbescheid ist 
der Nutzungsbe-rechtigte darauf hinzuweisen, dass 
Grabmale und sonstige bauliche Anlagen entschŠ-
digungslos in die VerfŸgungsgewalt der Stadt Hal-
le (Saale) fallen und er die Kosten fŸr eine etwai-
ge oberirdische BerŠumung der GrabstŠtte zu tra-
gen hat. Nach zweimaliger Bekanntmachung und 
zweimaligen 6-wšchigen Hinweis auf der GrabstŠt-
te wird das Nutzungsrecht entschŠdigungslos ent-
zogen. Die Rechte an der GrabstŠtte erlšschen mit 
dem Zeitpunkt des Entzuges des Nutzungsrechtes.
(2) FŸr Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 
entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt 
oder ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder 
nicht ohne Ÿblichen Aufwand zu ermitteln, kann 
die Friedhofsverwaltung den Grabschmuck entfer-
nen. Die Stadt Halle (Saale) ist zur Aufbewahrung 
des Grabschmuckes nicht verp!ichtet.

§ 36 Vegetationsbestand 
FŸr die Rahmenbep!anzungen sind standortge-
rechte Gehšlze zu verwenden. Die fachgerech-te 
P!ege der P!anzungen erfolgt durch die Friedhofs-
verwaltung oder in deren Auftrag unter Beachtung 
škologischer Gesichtspunkte. Neu- und Umgestal-
tungen auf Friedhšfen sind mit dem Umweltamt 
der Stadt Halle (Saale), Untere Naturschutzbehšr-
de, abzustimmen.

§ 37 Haftung 
Die Stadt Halle (Saale) haftet nicht fŸr SchŠden, die 
durch nichtsatzungsgemŠ§e Benutzung der Fried-
hšfe, ihrer Anlagen und Einrichtungen durch dritte 
Personen, Tiere oder Witterungs-ein!Ÿsse entste-
hen. Ferner ist die Haftung bei Diebstahl und Grab-
schŠndung ausgeschlos-sen. Im †brigen haftet die 
Stadt nur bei Vorsatz und grober FahrlŠssigkeit.

§ 38 Gebühren 
(1) FŸr die Benutzung der von der Stadt 
Halle (Saale) verwalteten Friedhšfe und die Inan-
spruchnahme von Einrichtungen und Leistungen, 
sind die GebŸhren nach der jeweils gŸltigen Fried-
hofsgebŸhrensatzung zu entrichten.
(2) Bei vorzeitiger RŸckgabe von Nut-
zungsrechten werden nicht verbrauchte Nutzungs-
ge-bŸhren nicht erstattet.

§ 39 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne des ¤ 6 Abs. 
7 der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-An-
halts handelt, wer vorsŠtzlich oder fahrlŠssig 1. 

entgegen ¤ 5 Abs. 1 den Friedhof au§erhalb der 
…ffnungszeiten betritt, 2. entgegen ¤ 5 Abs. 2 den 
Friedhof oder einzelne Friedhofsteile trotz vorŸ-
bergehender Untersagung betritt, 3. entgegen ¤ 6 
Abs. 1 Satz 1 sich auf den Friedhof nicht der WŸr-
de des Ortes entspre-chend verhŠlt, 4. entgegen 
¤ 6 Abs. 1 Satz 2 den Aufforderungen des Fried-
hofspersonals nicht Folge leistet, 5. entgegen ¤ 6 
Abs. 3 a) die Wege mit Fahrzeugen, FahrrŠdern 
und SportgerŠten aller Art befŠhrt (ausgenommen 
RollstŸhle, Fahrzeuge der Stadt Halle (Saale) und 
der zugelassenen Gewerbetreibenden), b) Waren al-
ler Art und gewerbliche Dienste anbietet, Drucksa-
chen verteilt oder in sonstiger Weise wirbt, c) Ab-
raum und AbfŠlle au§erhalb der dafŸr bestimm-
ten Stellen ablagert, d) den Friedhof und seine 
Einrichtungen verunreinigt oder beschŠdigt, Ein-
frie-dungen und Hecken Ÿbersteigt und Rasen!Š-
chen (soweit sie nicht als Wege dienen), GrabstŠt-
ten und Grabeinfassungen Dritter betritt, e) lŠrmt 
und spielt, f) Tiere (ausgenommen Blindenhunde) 
mitbringt, g) P!anzen und jegliches Grabzubehšr 
widerrechtlich entfernt, h) chemische Unkrautbe-
kŠmpfungsmittel verwendet, i) Film- und Fotoauf-
nahmen erstellt und verwertet (au§er zu privatem 
Interesse), j) Alkohol trinkt.
6. entgegen ¤ 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern und an-
dere nicht mit der Bestattung zusammenhŠngende 
Veranstaltungen ohne Zustimmung der Stadt Hal-
le (Saale) auf dem Friedhof durchfŸhrt,
7. entgegen ¤ 7 Abs. 1 gewerbliche Arbeiten ohne 
Zulassung auf dem Friedhof durchfŸhrt,
8. entgegen ¤ 7 Abs. 5 gewerbliche Arbeiten au§er-
halb der festgesetzten Zeiten durch-fŸhrt,
9. entgegen ¤ 7 Abs. 7 die fŸr gewerbliche Arbei-
ten erforderlichen Werkzeuge und Mate-rialien auf 
Dauer und au§erhalb nicht behinderter Stellen la-
gert, die Arbeits- und La-gerplŠtze nach Beendi-
gung oder Unterbrechung der Tagesarbeit nicht 
wieder in den frŸheren Zustand bringt, auf dem 
Friedhof Abraum lagert und gewerbliche GerŠte 
an oder in den Wasserentnahmestellen des Fried-
hofes reinigt,
10. entgegen ¤ 14 Abs. 1 die Ruhe der Toten stšrt,
11. entgegen ¤¤ 24, 25, 26 und 27 GrabstŠtten ge-
staltet.
12. entgegen ¤¤ 28, 29 und 30 die Bestimmungen 
Ÿber die zulŠssigen Ma§e fŸr Grabmale nicht ein-
hŠlt. 
13. entgegen dem ¤ 31 Grabmale oder sonstige Gra-
bausstattungen ohne Zustimmung errichtet oder 
verŠndert.
14. entgegen ¤ 33 Grabmale oder Grabausstat-
tungen nicht im verkehrssicheren Zustand hŠlt.
15. entgegen ¤ 34 Grabmale und sonstige bauliche 
Anlagen von der GrabstŠtte entfernt.
16. entgegen ¤ 35 die Grabstellen vernachlŠssigt.
(2) Die vorstehend bezeichneten Ord-
nungswidrigkeiten kšnnen mit einer Geldbu§e bis 
zu 2.500 " geahndet werden.

§ 40 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veršffentli-
chung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofssat-
zung vom 10.06.1992, die Friedhofssatzung fŸr den 
Stadtgottesacker vom 24.03.1999 i.d.F. der €nde-
rungssatzung vom 14.11.2001 und alle Ÿbrigen ent-
gegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften au-
§er Kraft.

Amtliche Bekanntmachung
Einziehung einer Teil!äche der Groß-
en Steinstraße, gelegen vor dem 
Grundstück Große Steinstraße 8.

Die in der Gemarkung Halle, Flur 28 
gelegene Teil!Šche der šffentlichen Stra-
§e Gro§e Steinstra§e wird aus Ÿberwie-
genden GrŸnden des šffentlichen Wohles 
gemŠ§ ¤ 8 Abs. 1 StrG LSA (Stra§enge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt) einge-
zogen. Die einzuziehende Teil!Šche be-
#ndet sich vor dem GrundstŸck Gro§e 
Steinstra§e 8 auf einer Teil!Šche des 
FlurstŸckes 19/2. Ihre Grš§e betrŠgt ca. 
40 m$.

Das Landesverwaltungsamt als Stra-
§enaufsichtsbehšrde hat der Einziehung 
mit VerfŸgung vom 08.12.2011 zuge-

stimmt.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese AllgemeinverfŸgung 

kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Halle (Saale), 
Marktplatz 1, 06100 Halle (Saale), ein-
zulegen.

Halle (Saale), Dezember 2011
Dagmar Szabados,

Oberbürgermeisterin

Fšrderrichtlinien
im Internet abrufbar

In den Sitzungen des Stadtrates am 26.10.2011 
und 14.12.2011 wurden die nachfolgenden 
Fšrderrichtlinien beschlossen: Richtlinie der 
Stadt Halle (Saale) Ÿber die GewŠhrung von 
Zuwendungen zur Fšrderung der freien Kul-
turarbeit und fŸr kulturelle Vorhaben, Vorla-
ge: V/2011/09731, Richtlinie zur Fšrderung 
von Frauen- und Gleichstellungsprojekten, die 
kein ausschlie§lich soziales bzw. kulturelles 
Anliegen verfolgen, Vorlage: V/2011/10302, 
Richtlinie fŸr die Fšrderung des Sportes in 
der Stadt Halle (Saale)-Sportfšrderrichtlinie-
Vorlage: V/2011/09768, Richtlinie zur Fšrde-
rung von Ma§nahmen auf dem Gebiet der so-
zialen Arbeit in der Stadt Halle (Saale), Vor-
lage: V/2011/09746.

Die Richtlinien sind unter www.foerdermög-
lichkeiten.halle.de veröffentlicht. 

Nachruf
Am 23. Dezember 2011 verstarb unerwartet unser Mitarbeiter 

Herr Peter Schreiber
im Alter von 51 Jahren.

Herr Schreiber war wŠhrend seiner 32 - jŠhrigen TŠtigkeit im Dienst der 
Stadt Halle (Saale) im GrŸnßŠchenamt, zuletzt als Vertreter des Personal-
rates und Gesamtpersonalrates der Stadt Halle (Saale) tŠtig. Die ihm Ÿber-
tragenen Aufgaben hat er stets zuverlŠssig, pßichtgetreu und gewissenhaft 
erfŸllt. Er wurde wegen seines hilfsbereiten und freundlichen Wesens von 
Vorgesetzten und Mitarbeitern sehr geschŠtzt.
Wir werden dem Verstorbenen ein dankbares und ehrenvolles Gedenken 
bewahren.

Stadt Halle (Saale)

Dagmar Szabados   Simona Kšnig
OberbŸrgermeisterin   Vors. d. Gessamtpersonalrates
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Tag der offenen TŸr
beim Studienkreis

Der Studienkreis Halle-Mitte gibt mit ko-
stenlosem Lerncheck Hilfe zur Selbsthilfe. 
Am Samstag, dem 4. Februar lŠdt er von 
10 bis 14 Uhr in seine RŠume Am Steintor 
16 zu einem Tag der offenen TŸr ein. ãDer 
Check gibt Aufschluss darŸber, was einem 
SchŸler in einem Fach oder einem Fach-
bereich die meisten Schwierigkeiten berei-
tet. Er bietet Ansatzpunkte zur Lšsung des 
ProblemsÒ, erklŠrt Studienkreis-Spreche-
rin Kerstin Griese. Lernchecks gibt es fŸr 
SchŸler bis zur 10. Klasse fŸr die FŠcher 
Mathematik, Deutsch, Englisch, Franzš-
sisch und Latein. 

Kinderschutzbund
sucht Helfer

Der Deutsche Kindeschutzbund sucht fŸr 
seinen Standort Halle Helfer fŸr das Kin-
der- und Jugend- sowie Elterntelefon. Dazu 
!ndet ab Samstag, dem 21. Januar ein Aus-
bildungskurs zum Telefonberater statt. Inte-
ressenten sollten ein monatliches Zeitbud-
get von sechs Stunden einplanen. Mehr In-
fos unter der Rufnummer: 0345/7 70 49 87.

Fotoschau im
Ratshof verlŠngert

Die Jahresausstellung ãParks und GŠrtenÒ 
des Fotoclubs ãInspirationÒ, ist bis zum Frei-
tag, dem 27. Januar, verlŠngert worden. In 
der 2. Etage des Ratshofes sind ãmagische 
MomenteÒ u.a. aus dem Wšrlitzer Park und 
japanischen Gartenlandschaft zu sehen. Die 
Schau kann wŠhrend der …fnungszeiten des 
Rathauses besichtigt werden.

Halles sŸ§estes Museum
Ausßugsideen in und um Halle aus dem Buch ãMit Kindern auf TourÒ

Nicht Winter, nicht FrŸhling Ð das Wet-
ter kann einem ganz schšn zu schaffen 
machen, besonders wenn man mit seinen 
Kindern endlich wieder den einen oder an-
deren Aus"ug machen mšchte, nach all 
den Weihnachtsbesuchen und dem Frohes-
neues-Jahr-GewŸnsche.

Solange dicke Kleidung den Winterspeck 
noch gut verbirgt, kann uns der auch egal 
sein! Welche Zeit wŠre perfekter fŸr einen 
Besuch im Halloren-Schokoladenmuseum 
in der Delitzscher Stra§e 70? Auf gehtÕs zur 
Šltesten Schokoladenfabrik Deutschlands! 
(FŸhrungen gibt es ohne Anmeldung an 
Sonn- und Feiertagen stŸndlich von 11 bis 
16 Uhr.) Mehr Infos auf: www.halloren.de.

Zwar grenzt es an Folter, mit gro§em 
Schokoladenhunger dorthin zu gehen, aber 
da man eh durch den Fabrikverkauf mit 
seinem Pralineum muss, kann man vor-
ab schon einmal ãReiseproviantÒ fŸr den 
Gang durch das Schlaraffenland einholen. 
Im Museum erfŠhrt man nicht nur alles 
Ÿber die Hallorenkugeln sondern allerlei 

mehr Ÿber die Geschichte der Schokolade, 
die Halloren und speziell Ÿber die Halloren 
Schokoladenfabrik. Zu bestaunen sind na-
tŸrlich das Schokoladenzimmer und halle-
sche Wahrzeichen ganz aus Schokolade, 
darunter auch die Himmelsscheibe und das 
Alte Rathaus, sogar  Herrn Genscher kann 
man entdecken! In der glŠsernen Produk-
tion sieht man, wie die berŸhmten Hallo-
renkugeln entstehen, im Schokoladen-Kino 
kann sich die ganze Familie weiterbilden. 
Schlie§lich kšnnen sich Kinder und Eltern 
im Halloren-CafŽ bei einer guten Tasse 
hei§em Kakao noch einmal gut durchwŠr-
men bevor man ein wenig schlauer das hi-
storische GebŠude in das launische Wetter 
der Au§enwelt verlŠsst.

Mehr Infos über Aus!ugsmöglichkeiten 
mit Kindern in der Saalestadt: in „Mit Kin-
dern auf Tour – Familienführer für Halle an 
der Saale mit Tagesaus!ügen in die Umge-
bung“ von Christina Schmelzer, Mitteldeut-
scher Verlag, (ISBN 978-3-89812-800-1, 160 
Seiten, broschiert).

Die Sicht von oben lohnt sich. Beim Durchschreiten des Schaugangs kšnnen die Besucher auch einen 
Blick in die ProduktionsstŠtte werfen.                 Foto: Christina Schmelzer

Nicht Alles ãpasstÒ
ins Altglas

Glas ist ein wert-
voller Rohstoff, 
deshalb hilft Glas-
recycling unserer 
Umwelt und spart 
zudem noch Ener-
gie. Wichtig ist jedoch, dass 
wirklich nur restentleerte Einwegverpa-
ckungen in die SammelbehŠlter getrennt 
nach Farben eingeworfen werden. Farben, 
die nicht eindeutig zuzuordnen sind, wie 
z.B. blaues Glas gehšren ins GrŸnglas. Kein 
Fall fŸr die GlassammelbehŠlter hingegen 
sind GlŸhlampen, Energiesparlampen oder 
Fensterglas.

In Halle (Saale) wurden im Jahr 2010 
durchschnittlich 16 kg Altglas pro Einwoh-
ner gesammelt. Durch das "Šchendeckende 
Sammelsystem von oberirdischen Glascon-
tainern und Unter"uranlagen sind die Ent-
sorgungswege fŸr die Hallenser so kurz wie 
mšglich. Alle stŠdtischen Glascontainer-
standplŠtze sind unter http://umweltatlas.
halle.de einzusehen. Weitere Fragen be-
antworten Ihnen gern die Abfallberater 
des Umweltamtes unter den Telefonnum-
mern 221-4655 und 221-4685.

Umweltamt

LEUWO mbH
LŸtzener Platz 16, 06231 Bad DŸrrenberg
Tel. 03462/54190, Fax 03462/541929
www.leuwo.de; mail: leuwo@ths.de

vermietet in Halle:
Ro§bachstra§e 46, II. OG, links 3-RWE 53,50 m!,
Mšckernstra§e 10, EG, links, 3-RWE 55,00 m!,
Kockwitzer Stra§e 4, I. OG, rechts 3-RWE 60,09 m!.

Interessenten melden sich im Kundenzentrum in Halle, Mšckernstr. 26 a,
Tel.-Nr. 0345 136570 oder www.leuwo.de

Johanngeorgenstadt im Erzgebirge

HOTEL-PENSION „Am Wäldchen“
Das ideale Ziel fŸr Ruhe und Erholung!

GemŸtl. Zi. m. DU/WC/TV.
Angebotspreise

z. B. 3 †/Fr. 80,Ð w p. P.
5 †/Fr. 130,Ð w p. P.
7 †/Fr. 175,Ð w p. P.
Prospekt anfordern!

Tel. 0 37 73 / 88 25 91 od. 88 28 89
www.pension-am-waeldchen.de

URLAUB IM HARZ!
Angebot bis 30.03.2012!
5 Übern. m. Frühstück u. Abendbrot

(Mittag möglich).
Abhlg. u. Rückfahrt, 130 C p. Pers.

Zimmer/DU/WC, TV, Harzfahrt, waldnah.
So. – Fr. (eigene Anreise 120 A)

Pens. Harzgruß, 06502 Friedrichsbrunn
03 94 87/2 43

www.schadenzentrum.de

57 57 57(0345)

KŠthe-Kollwitz-Stra§e 50 á 06116 Halle (Saale)

Halle á Saalekreis á Burgenlandkreis á Merseburg-Querfurt

Ihr Partner für
! Erteilung der Umweltplaketten
! Beratung zur Plaketteneinstufung
! Bestätigung bei fehlenden Nachrüstungsmöglichkeiten
! Bestätigung bei Unzumutbarkeit der Nachrüstung

KFZ-PR†FZENTRUM 
K…HLER

Ihr Partner fŸr:
Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
Unfall- und Bewertungsgutachten
Feinstaubplaketten
ADAC Vertragsprüfstation Niedersachsen

Sachsen-Anhalt

Fenster · Türen

Seit 20 Jahren bringen wir QualitŠt und
Leistung zum Bauherrn . . .

Unsere Erfahrung und unsere Preise werden Sie überzeugen!
04849 Bad Düben · Brückenstraße 5

Tel. 0342 43/3110

Tel. 0341 - 60 19 495

>

Zuverlässige Tankreinigung.

Effiziente Servicedienstleistungen für Abfälle aller Art: Haus- und Industrietankanlagen-
reinigung, Ölabscheiderreinigung, -prüfung und -sanierung, Entsorgung von gefährlichen
Abfällen. Haben Sie Fragen? Wünschen Sie ein Angebot? Rufen Sie uns an!

REMONDIS Industrie Service GmbH & Co. KG, Stšhrerstra§e 16, 04347 Leipzig
Tel.: 0341 2420-411, Fax: -313, www.remondis-industrie-service.de

Industrie Service

Bau- und Containerdienst Brachstedt
Telefon

03 46 04/2 01 40
Funk 01 77 / 2 27 38 32
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THB
Container

1,5 – 4 m³
Container5 – 10 m³
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Modernisierung und Instandsetzung

BeschrŠnkte Ausschreibung nach
…ffentlichem Teilnahmewettbewerb gemŠ§ VOB/A ¤ 12 Nr. 2

a) Auftraggeber:
Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH, Am Bruchsee 14 in 
06122 Halle; Tel. 0345 6923-0; Fax 0345 6923-410, E-Mail: info@gwg-halle.de

b) Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung nach Öffentlichem Teilnahmewettbewerb 
gemäß VOB/A § 3 Nr. 1 

c) entfällt
d) Art des Auftrages: Modernisierung und Instandsetzung eines bewohnten Gebäudes
e) Ort der Ausführung: Gernroder Straße 8 – 14 (Block 642) in 06124 Halle  
f) Art und Umfang der Leistung:

Modernisierung der Heizung, Einbau von Solartechnik, Bauleistungen für Heizung- und 
Solartechnik, Anbau Balkone Mittel-WE
Bautyp: P-Halle, 7 Eingänge, 105 WE, 5-geschossig

g) Erbringung von Planungsleistungen: entfällt
h) Aufteilung der Lose:

Los 1: Heizungsinstallation mit Solarthermie; Einbau Fensterfalzlüfter in Kunststoff-
fenster und Austausch Ventilatoreinsätze für innenliegende Bäder

Los 2: Bauleistungen für Heizung- und Solartechnik (Umbau Kellerräume, Stahlbau für 
Unterkonstruktion Kollektoren, Erdarbeiten und Wegebau für Erdungsanlage, 
Dachabdichtungsarbeiten, Drempeldämmung; Gerüstarbeiten); Anbau von
7 Balkonanlagen einschließlich zugehöriger Bauleistungen, Betonschneide-
arbeiten, Fenstereinbau, Renovierungsarbeiten in WE

Es erfolgt eine Vergabe in Losen.
i) Ausführungszeiten: 07.05.2012 – 21.09.2012 (Gesamtbaumaßnahme)
j) Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind zugelassen.
k) Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH,

Am Bruchsee 14 in 06122 Halle 
Tel.: 0345 6923-0, Fax: 0345 6923-410, E-Mail: info@gwg-halle.de

l) entfällt
m) Einsendefrist für Teilnahmeanträge endet am: 30.01.2012

Die Angebotsaufforderungen werden spätestens abgesandt bis: 24.02.2012
n) entfällt
o) Anträge sind zu richten an:

Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH,
Am Bruchsee 14 in 06122 Halle; Tel. 0345 6923-0; Fax 0345 6923-410,
E-Mail: info@gwg-halle.de

p) Sprache: deutsch
q) entfällt
r) geforderte Sicherheiten:

Vertragserfüllungs- und Gewährleistungssicherheit in Höhe von 5 % der Auftragssumme. 
Anerkannt werden ausschließlich Bürgschaften deutscher Banken und Versicherungen.

s) Zahlungsbedingungen:
VOB und/bzw. Zusätzliche Vertragsbedingungen der GWG Halle-Neustadt mbH

t) Rechtsform von Bietergemeinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

u) geforderte Eignungsnachweise:
entsprechend VOB/A § 6 Abs. 3 Punkt 2 a; b (Nachweis von Arbeiten im bewohnten 
Zustand); c; d, sowie Eigenerklärung zu e, f, g, h und i; Freistellungserklärung des 
Finanzamtes (als Kopie)

v) entfällt

Sonstiges:
Die Gewährleistungsfrist nach rechtsverbindlicher Abnahme beträgt 5 Jahre.
Die Bewerbung hat losweise  zu erfolgen.
für Los 1: bis Beginn Arbeiten an der HAST – Eintragung in das Installationsverzeichnis der 
Energieversorgung Halle GmbH für Fernwärme

Probemonat ohne Risiko

Einfach gute Noten

Nachhilfe mit 
Geld-zurŸck-
Garantie 
Erst einen Monat pro-
bieren, dann endgŸltig 
entscheiden

T†V-geprŸfte QualitŠt:
Studienkreis Halle-Mitte
Am Steintor 16, 03 45/2 02 93 62
Rufen Sie uns an: Mo-Fr 14-17 Uhr

Bestattungen
Wagenknecht GbR

Geiststraße 27
06108 Halle/Saale

Mitglied im Verband unabhŠngiger Bestatter e.V.

Tel.Tag und Nacht 2 90 07 81 Gabriele Wagenknecht

Waldhotel

Hubertus
in Eisfeld bei Coburg

3 †HP, 119,90 v p.P., 5 †HP, 178,Ð v p.P.
+ Therme. Tel. 03686/618880

www.waldhotel-hubertus.de

VERMIETUNGEN

BEKANNTMACHUNGEN

UNTERRICHT/KURSEREISE UND ERHOLUNG

Hinweise auf šffentliche Stellen-
Ausschreibungen der Stadt Halle (Saale)

Die Stadt Halle (Saale) sucht fŸr das Ge-
sundheitsamt, LebensmittelŸberwachung 
und VeterinŠrwesen, im Ressort Kinder- 
und Jugendgesundheitsdienst zum nŠchst-
mšglichen Zeitpunkt eine/eine Beratungs-
ärztin/ Beratungsarzt

Ihre Aufgaben sind: 
DurchfŸhrung der Reihenuntersu-

chungen laut Schulgesetz und Gesundheits-
dienstgesetz des Landes Sachsen- Anhalt, 
Beratung zu gesundheitsrelevanten As-
pekten fŸr Eltern, Erzieher/innen, Lehrer/
innen, Reihenuntersuchungen in den Kin-
dereinrichtungen, Erarbeitung von Gutach-
ten zur Eingliederungshilfe mit sozialme-
dizinischen Stellung-nahmen fŸr FrŸhfšr-
derung und zur Aufnahme in integrative 
Kindereinrichtungen, Erstellung von Gut-
achten im Rahmen des Amtshilfeersuchens 
und bei KindeswohlgefŠhrdung, Durch-
fŸhrung von Hausbesuchen, Ressortbezo-
gene Gesundheitsberichtserstattung.

Wir suchen eine  Persönlichkeit mit:
Facharztanerkennung auf dem Gebiet 

Kinder- und Jugendmedizin, Allgemein-
medizin, hoher Belastbarkeit, Entschei-
dungsvermšgen und FlexibilitŠt, Weiter-
bildungsbereitschaft, Team- und Koope-
rationsfŠhigkeit, guten PC-Kenntnissen, 
Pkw-Fahrerlaubnis und der Bereitschaft 
zur Nutzung des privaten Pkw fŸr dienst-
liche Zwecke. Geeignet ist auch eine €rz-

tin/ ein Arzt, die/der sich kurz vor Be-
endigung der Facharztweiterbildung fŸr 
Kinder- und Jugendmedizin oder Allge-
meinmedizin be!ndet. Die Leiterin des 
Ressorts verfŸgt Ÿber die Weiterbildungs-
ermŠchtigung fŸr ein Jahr fŸr das Fachge-
biet Kinder- und Jugendmedizin.

Wir bieten Ihnen: 
eine unbefristete BeschŠftigung mit ei-

ner wšchentlichen Arbeitszeit von 40 
Stunden in der Entgeltgruppe 14 TVšD 
bei Vorliegen der fachlichen Quali!kati-
on. FŸr fachspezi!sche Fragen steht Ihnen 
Dr. Eberhard Wilhelms, Amtsleiter und 
Amtsarzt im Gesundheitsamt, Lebensmit-
telŸberwachung und VeterinŠrwesen un-
ter der Telefonnummer: 0345 221-3220 zur 
VerfŸgung. Organisatorische Fragen be-
antwortet Ihnen Stephanie Essebier, im 
Amt fŸr Organisation und Personalservice, 
Tel. 0345 221-6183.

Senden Sie bitte Ihre vollstŠndigen Be-
werbungsunterlagen bis zum 01.02.2012 
an personalauswahl@halle.de oder Stadt 
Halle (Saale), Amt fŸr Organisation und 
Personalservice, Team Personalentwick-
lung 06100 Halle (Saale). Vorstellungs-
kosten kšnnen von der Stadt Halle (Saale) 
leider nicht erstattet werden. Ihre Bewer-
bungsunterlagen senden wir Ihnen bei Vor-
lage eines frankierten Umschlages zurŸck.

Dagmar Szabados, Oberbürgermeisterin
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